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In der Stadt Windsbach entsteht ein diakonisch-
soziales Quartier mit Seniorenwohnungen, Tagespflege, 

ambulanter Pflege, Beratungsdiensten und 

Infrastrukturen, wie einem Café - ein Ort für 

Gemeinschaft, Unterstützung und Lebensqualität!  

Sie möchten mehr erfahren? 

Am Donnerstag, den 25.09.2025, um 19 Uhr laden 
wir Sie herzlich ins Rentamt Windsbach, in der 
Hauptstraße 13 ein. 

Dabei sein werden zum Thema: 

➢ Bürgermeister Matthias Seitz - warum sich die 

Stadt Windsbach für die ältere Generation stark 

macht 
➢ Pfarrer Martin Reutter - Diakonie im 

Zukunftsmodell „Quartier Windsbach“ 
➢ Markus Högner, Architekt - Konkret: so soll das 

Quartier aussehen 

Seien Sie dabei – wir freuen uns auf Sie! 

 
Kontakt für Rückfragen:   Für weitere Infos: 
Pfarrer Martin Reutter     
0981 969 06-0 
martin.reutter@diakonie-ansbach.de 

Was heute noch eine grüne Wiese im Herzen der 
Stadt ist, soll künftig ein zentraler Lebensraum für 
alle Generationen werden – insbesondere aber für 
Seniorinnen und Senioren. Auf der rund 7000 m² 
großen Freifl äche zwischen dem ehemaligen Be-
kleidungshaus Beck und dem Kfz-Betrieb Viebeck 
plant die Firma Högner ein soziales Quartier mit 
vielfältigen Angeboten.
Ein zentrales Ziel der Stadtentwicklung lautet „Innen 
vor Außen“: Statt neue Flächen am Stadtrand zu 
erschließen, sollen ungenutzte oder brachliegende 
Grundstücke im innerstädtischen Bereich sinnvoll 
bebaut werden. Entlang der Heinrich-Brandt-Stra-
ße entsteht aktuell ein Musterbeispiel für diese 
nachhaltige Planung.

Geplant sind unter anderem ein Service-Wohnen für 
Menschen mit Unterstützungsbedarf, Wohnungen 
für die Allgemeinheit sowie verschiedene Dienst-
leistungsangebote. Einen wichtigen Bestandteil 
bildet eine Tagespfl egeeinrichtung. Das Diako-
nische Werk Windsbach übernimmt hierbei eine 
tragende Rolle und wird als erster Ankermieter 
einziehen. In einem der Gebäude werden künftig 
die Tagespfl ege, der Servicestützpunkt des Dia-
konischen Werks, die Diakoniestation mit einem 
ambulanten Pfl egedienst sowie Beratungsbüros 
untergebracht sein.

Mit dem sozialen Quartier wird eine städtebauli-
che Lücke geschlossen – sowohl baulich als auch 
gesellschaftlich. Die Sichtachse entlang der Hein-
rich-Brandt-Straße wird vervollständigt, und gleich-
zeitig rücken ältere Menschen buchstäblich und 
symbolisch in die Mitte des städtischen Lebens 
in Windsbach.

Am 25. September 2025 fi ndet um 19:00 Uhr 
im Rentamt zu diesem Vorhaben eine Infor-
mationsveranstaltung statt, bei der die Pla-
nungen im Detail vorgestellt und Fragen aus 
der Bürgerschaft beantwortet werden. 
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
sind herzlich eingeladen, sich zu informieren. 
Der Veranstaltungsort ist barrierefrei zugänglich.

Ein diakonisch-soziales Quartier für Windsbach
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Rathaus 
Stadt Windsbach, Hauptstraße 15, 91575 Windsbach
09871 6701-0 
poststelle@windsbach.de
www.windsbach.de

Öff nungszeiten 
Montag 08:00 - 12:30 Uhr
Dienstag 08:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch 08:00 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 08:00 - 12:30 Uhr

Stadtbücherei
Am Stadtgraben 5, 91575 Windsbach
09871 1478
buecherei@windsbach.de

Öff nungszeiten 
Montag  16:00 - 18:00 Uhr
Dienstag 11:00 - 13:00 Uhr und 16:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 16:00 - 19:00 Uhr
Freitag 16:00 Uhr - 18:00 Uhr

Kläranlage
09871 6561-85

klaeranlage@windsbach.de

Stadtwerke
Hauptstraße 15, 91575 Windsbach

09871 70641-0 

info@stadtwerke-windsbach.de

www.stadtwerke-windsbach.de

Öff nungszeiten
Montag 08:00 - 12:30 Uhr

Dienstag 08:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:30 Uhr

Mittwoch 08:00 - 12:30 Uhr 

Donnerstag 08:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:30 Uhr

Freitag 08:00 - 12:30 Uhr

Wertstoff hof
Retzendorfer Straße 32, 91575 Windsbach
0981 468-2301 (Landratsamt Ansbach)

Öff nungszeiten
Mittwoch 15:00 - 17:30 Uhr
Samstag 09:30 - 12:00 Uhr

Abfallwirtschaft
Landratsamt Ansbach
Sachgebiet Abfallwirtschaft
Crailsheimstraße 1, 91522 Ansbach
0981 468-2345
abfallwirtschaft@landratsamt-ansbach.de

Alles Wissenswerte rund um das Thema Abfall und 
Recycling fi nden Sie auf der Landkreis-Homepage.

Probebetrieb der Feueralarmsirenen
Der nächste Probealarm wird jeweils am 06.09.2025 und am 
04.10.2025   zwischen 11:05 Uhr und 11:20 Uhr in allen Stadttei-
len mit vorhandenen Funksirenen ausgelöst.

Waldstrandbad
Retzendorf 22, 91575 Windsbach

09871 7068172

poststelle@windsbach.de

www.waldstrandbad-windsbach.de

Öff nungszeiten
Montag  geschlossen

Dienstag 09:00 - 20:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 20:00 Uhr

Donnerstag 09:00 - 20:00 Uhr

Freitag 09:00 - 20:00 Uhr

Feiertage 09:00 - 20:00 Uhr

Nächste Müllabfuhrtermine
Gelber Sack  Papier 
Dienstag, 30.09.2025 Montag, 22.09.2025

Biotonne  Restmüll  
Mittwoch, 17.09.2025 Mittwoch, 10.09.2025
Mittwoch, 01.10.2025 Mittwoch, 24.09.2025

Störungsdienst
Störung der Stromversorgung 
Stadtwerke Windsbach 09871 6701-60
Windsbach, Ortsteile: Elpersdorf, Untereschenbach, Retzendorf
N-Ergie Netz GmbH 0800 234-2500
Restliche Ortsteile

Störung der Wasserversorgung 
Stadtwerke Windsbach 09871 6701-60
Windsbach, Ortsteile: Retzendorf, Wernsmühle 
Reckenberg-Gruppe 09831 6781-0
Restliche Ortsteile

Störung der Erdgasversorgung 0800 234-3600

Störung der Abwasseranlagen 09871 6561-85

Störung der Abfallentsorgung 0981 468-2323

Notrufnummern
Polizei 110
Feuerwehr und Rettungsdienst 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Giftnotruf 089 19240
Telefonseelsorge 0800 1110111

Pool der Hilfen
Im Pool der Hilfen werden Hilfeinstitutionen 
zusammengefasst. Hier fi nden Sie eine 
Zusammenstellung wichti ger Kontaktdat-
en, die Betroff enen in den unter schiedlichen 
Problem- und Krisensituationen mit fundier-
tem Fachwissen zur Seite stehen.

www.windsbach.de
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Berichte aus dem Rathaus

Redaktions- und Anzeigenschluss
Das nächste Amts- und Mitteilungsblatt erscheint am
Montag, den 06.10.2025.
Der Redaktions- und Anzeigenschluss ist
Mittwoch, der 17.09.2025, 12:00 Uhr.

Hinweis:
Senden Sie Ihre Mitteilungen, Vereinsnachrichten und Veranstal-
tungshinweise an amtsblatt@windsbach.de
Anzeigen jeglicher Form senden Sie bitte direkt 
an mb-wb@habewind.de

Weiterführende Informationen fi nden Sie auf
unserer Homepage:

Zahnärztlicher Notdienst
Dienstbereitschaft: 10:00 - 12:00 Uhr und 
18:00 - 19:00 Uhr 

Samstag 06.09.2025 und Sonntag 07.09.2025
Dr. med. dent. Lydia Samanski
Heinrich-Brandt-Str. 2, 91575 Windsbach
09871 339

Samstag 13.09.2025 und Sonntag 14.09.2025
Uwe Haberäcker
Fürther Str. 29, 91560 Heilsbronn
09872 2307

Samstag 20.09.2025 und Sonntag 21.09.2025
Frank Eimer
Hauptstr. 27, 91623 Sachsen b.Ansbach
09827 1616

Samstag 27.09.2025 und Sonntag 28.09.2025
Dr. Eva Felber
Brauhausstr. 5a, 91522 Ansbach
0981 97754530

Freitag 03.10.2025 (Tag der Deutschen Einheit)
Dr. Frederik Pfi ster 
Brauhausstr. 15, 91522 Ansbach
0981 2403

Samstag 04.10.2025 und Sonntag 05.10.2025
Dr. Frederik Pfi ster 
Brauhausstr. 15, 91522 Ansbach
0981 2403

Amts- und Mitteilungsblatt Windsbach
Herausgeber: Stadt Windsbach
Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Erster Bürgermeister Matthias Seitz,
Hauptstraße 15, 91575 Windsbach
Anzeigenannahme und -verwaltung:
Fa. Habewind, Inh. Peter Haberzettl, Neuses 74, 91575 Windsbach, 
Tel.: 09871- 706 25 20, E-mail: mb-wb@habewind.de
Öff nungszeiten: Mo. - Fr. 9.00-13.00 Uhr und nach Vereinbarung
Druck: PuK Krämmer GmbH, 
Nürnberger Straße 47, 91244 Reichenschwand
Free icons from Streamline https://streamlinehq.com
Für Satz- und Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Apothekenfi nder 22 8 33
Auskunft über alle Apotheken in der Nähe ob per Website, Anruf 
oder SMS

aponet.de
Desktop Website

0800 00 22833
Kostenlos vom Festnetz

Anruf 22 8 33
0,69 € pro Min. aus Mobilfunk

SMS an 22 8 33
0,69 € pro SMS

Weitere Informationen fi nden Sie unter
www.abda.de/notdienst.html

Die Stadt Windsbach trauert um  

Herrn
Bernhard Herzog

Der Verstorbene war über viele Jahre hinweg engagierter 
Mitarbeiter im Wertstoff hof.

Während seiner langjährigen Tätigkeit zeichnete er sich durch 
Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft und Loyalität aus.

Die Stadt Windsbach wird ihm stets ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Stadt Windsbach

Matthias Seitz
Erster Bürgermeister

Änderung bei den Zusatzrestabfallsäcken
ab 01.01.2026 
Im Zuge der anstehenden Gebührenänderung ab dem 1. Januar 2026 
wird über eine wichtige Änderung bei den Zusatzrestabfallsäcken infor-
miert: Ab dem 1. Januar 2026 werden die blauen Zusatzrestabfallsäcke 
aus dem Gebührenzeitraum 2021-2023, trotz des zusätzlich angebrach-
ten Gebührenaufklebers, von der Müllabfuhr nicht mehr mitgenommen. 
Wir bitten Sie daher, diese Säcke bis zum 31. Dezember 2025 zu ver-
wenden und entsprechend aufzubrauchen. 
Bezüglich der weißen Zusatzrestabfallsäcke aus dem Gebührenzeit-
raum 2024-2027 erfolgt eine Information zu einem späteren Zeitpunkt. 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Bei Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
Abfallwirtschaft Landkreis Ansbach, abfallwirtschaft@landratsamt-ans-
bach.de, 0981 468 2345, www.landkreis-ansbach.de/Themen/Abfal-
lentsorgung

Verkehrsmeldungen
Um über den aktuellen Stand der Bauarbeiten 
informiert zu bleiben und mögliche Umleitungen 

frühzeitig zu erkennen, scannen Sie den QR-Code. 

Dort erhalten Sie kontinuierlich aktualisierte Infor-

mationen zu den aktuellen Verkehrsmeldungen.

www.windsbach.de
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Öff entliche Bekanntmachung 
über abgegebene Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Windsbach wurden folgende Gegenstände ab-
gegeben und bisher nicht abgeholt.
Die rechtmäßigen Eigentümer werden gebeten, ihre Ansprüche inner-
halb der gesetzlichen Frist geltend zu machen.

Fundsachen 2024/2025

04.02.2025 Cityroller lila 31.08.2025

13.02.2025 Kette 31.08.2025

26.02.2025 Ehering (Verlustdatum ca. 18.2 
oder 19.2)

31.08.2025

07.03.2025 Schlüsselbund (groß) 30.09.2025

11.03.2025 Motorroller 30.09.2025

Anfang/Mitte 
März

Brillenetui mit Sonnenbrille 30.09.2025

Ende März/ 
Anfang April

Hausschlüssel 30.09.2025

04.04.2025 Autoschlüssel 31.10.2025

10.04.2025 Ehering 31.10.2025

11.04.2025 Schlüssel 31.10.2025

12.04.2025 Geldbeutel 31.10.2025

17.04.2025 Handy 31.10.2025

30.04.2025 Ring 31.10.2025

22.05.2025 Schlüssel 30.11.2025

26.05.2025 Schlüssel 30.11.2025

28.05.2025 Etui und Sonnenbrille 30.11.2025

07.06.2025 Schlüsselmäppchen schwarz 31.12.2025

Juni 2025 1 Air Pod 31.12.2025

03.07.2025 1 Schlüssel (einzeln) 31.01.2026

09.07.2025 Stunt Scooter 31.01.2026

08.08.2025 Autoschlüssel 28.02.2026

Grundsteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.

Gewerbesteuer 
VZ 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.

Hundesteuer
01.04.

Fälligkeitstermine der Steuern
Wiederkehrende Steuern werden zu diesen Terminen fällig:

Einladung zur Aktion 
„Temporäre Spielstraße“ am Weltkindertag
Die Stadt Windsbach lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, 
am 20. September 2025 von 14:00 bis 16:30 Uhr in der Mezzstraße an 
einer besonderen Aktion teilzunehmen: der temporären Spielstraße. 

Was ist eine temporäre Spielstraße?
Eine temporäre Spielstraße ist eine einfache und wirkungsvolle 
Möglichkeit, den öff entlichen Raum kinderfreundlich und lebendig 
zu gestalten. Für den genannten Zeitraum wird die Mezzstraße für 
den Autoverkehr gesperrt, sodass Kinder dort sicher spielen und sich 
begegnen können. Die Straße bleibt weiterhin öff entlicher Raum und 
ist nicht mit einem Straßenfest zu verwechseln. Einsatzfahrzeuge und 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität haben jederzeit Zugang.

Warum machen wir das?
Diese Aktion soll das Recht der Kinder auf Spiel und Freizeit – 
festgelegt in der UN-Kinderrechtskonvention – sichtbar machen und 
fördern. Spielen ist ein wichtiger Bestandteil kindlicher Entwicklung 
und trägt zur sozialen Integration bei. Mit der temporären Spielstraße 
möchten wir einen sicheren Raum schaff en, in dem Kinder sich frei 
entfalten können. Gleichzeitig stärkt die Aktion die Nachbarschaft und 
bringt Menschen zusammen.

Wie können Sie mitmachen?
Alle Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, die Spielstraße 
aktiv mitzugestalten: Bringen Sie gern eigene Spielgeräte, Klappstühle 
oder Getränke mit und verbringen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern 
und Nachbarn eine schöne Zeit. Die Teilnahme erfolgt auf eigene 
Verantwortung; Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich, ähnlich wie 
auf einem Spielplatz.

Die Aktion fi ndet in Kooperation mit der Stadt Windsbach, dem 
Kreisjugendring Ansbach sowie der kommunalen Jugendarbeit des 
Landkreises Ansbach statt

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

Erinnerung an die Verpfl ichtung zum 
Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern
Über die Sommermonate gedeihen Pfl anzen, Bäume und Hecken 
in den Gärten und an den Grundstücksgrenzen besonders gut. Die 
Äste von Sträuchern und Bäumen wachsen dabei auch häufi g in die 
öff entlichen Verkehrsfl ächen (Straßen und Gehwege) und werden somit 
oftmals zu ungewünschten Hindernissen für die Verkehrsteilnehmer. 
Aus diesem Grund bitten wir die Grundstückseigentümer, den 
Überwuchs zu entfernen.

Ab wann spricht man von Überwuchs?
Als Überwuchs werden alle Äste, 
Zweige und Triebe von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Pfl anzen 
bezeichnet, die über eine Grund-
stücksgrenze in den Bereich der 
Straße oder des Gehwegs hinaus-
ragen. Hierdurch können insbeson-
dere Kinder, ältere und mobilität-
seingeschränkte Personen sowie 
der fl ießende Verkehr beeinträchtigt 
werden. Auch abgestorbene Äste 
und Bäume sollten umgehend ent-
fernt werden, da herunterfallendes Astwerk eine Gefahr für alle Ver-
kehrsteilnehmende darstellt.
Was bedeutet Lichtraumprofi l und was ist freizuhalten?
Als Lichtraumprofi l bezeichnet man die Durchgangs- bzw. 
Durchfahrtshöhe einer Straße und des Geh- bzw. Radweges. Über 
Geh- und Radwegen ist eine lichte Höhe von 2,50 m und über dem 
Fahrbahnbereich von 4,50 m freizuhalten. Als seitliche Begrenzung 
ist die Straßenbegrenzungslinie bzw. die Grundstücksgrenze sowie 
eventuell ein zusätzlicher Sicherheitsabstand einzuhalten.

Freischnitt von Verkehrseinrichtungen
Als Verkehrseinrichtungen gelten alle, für den Betrieb der Straße 
erforderlichen Anlagen wie Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungen 
und Hinweisschilder. Diese Einrichtungen müssen von Bewuchs 
freigehalten werden, sodass sie jederzeit wahrgenommen werden 
können, oder ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden. Eigentümer 
bzw. Mieter von Grundstücken müssen Hecken, Sträucher und 
Bäume an der Grenze zu öff entlichen Verkehrsfl ächen so pfl egen 
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und beseitigen, dass Behinderungen von Verkehrsteilnehmern 
ausgeschlossen sind. Wenn Bepfl anzungen privater Grundstücke 
in die Sichtdreiecke an Kreuzungen oder in das Lichtraumprofi l der 
angrenzenden Rad- und Gehwege oder Fahrbahnen hineinwachsen, 
bzw. Verkehrseinrichtungen verdecken, wird dadurch der öff entliche 
Verkehr behindert oder gefährdet.

Vogel und Baumschutz
Soweit keine Verkehrsgefährdung vorliegt, ist das Roden oder das 
auf Stock setzen von Hecken und Sträuchern in der Zeit vom 01. 
März bis 30. September zum Schutz von Vögeln verboten. Form- 
und Pfl egeschnitte – u.a. zur Wahrung der Verkehrssicherheit – sind 
zugelassen, wenn sich im Gehölz keine Nester befi nden.

Die Stadtverwaltung bedankt sich bei all denjenigen, die unaufgefordert 
ihrer Verpfl ichtung nachkommen.

Straßenreinigung ist keine freiwillige Sache
Die Stadtverwaltung bittet alle Bürgerinnen und Bürger, die Geh-
wege und Straßen einschließlich der Straßenfl ossen regelmäßig 
zu reinigen. Die Reinigungspfl icht obliegt nach der Verordnung der 
Stadt Windsbach über die Reinhaltung und Reinigung der öff entlichen 
Straßen und Wege, den Eigentümern und Nutzungsberechtigten von 
Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage an öff entliche 
Straßen angrenzen (Vorderlieger) oder durch sie mittelbar erschlossen 
werden (Hinterlieger). Sie umfasst die Beseitigung von Schmutz, Unrat, 
Staub, Gras und Unkraut auf den öff entlichen Verkehrsfl ächen. Dies 
sind Geh- und Radwege, einschließlich der zu den Straßen gehören-
den Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, sowie Gräben, Bö-
schungen, Grünstreifen, Banketten, Abfl ussrinnen, Einlaufschächten, 
Durchlässen und sonstigen Grundstücks- und Straßenentwässerung 
dienenden Einrichtungen. Um entsprechende Beachtung wird gebeten.

Welcher Pumptrack soll aufgebaut werden? 
Jetzt noch abstimmen!
Die mobile Pumptrack-Anlage kehrt im Herbst 2025 zurück auf den 
Windsbacher Festplatz. Welche Variante aufgebaut wird, entscheidet 
die Bevölkerung selbst: Noch bis zum 15. September 2025 läuft die 
Online-Abstimmung zur Auswahl der Strecke.
Die Stadt Windsbach lädt insbesondere Kin-
der, Jugendliche und Familien herzlich ein, 
sich zu beteiligen.
Zur Erinnerung: Im Frühjahr und Sommer war 
die Anlage in Variante 1 (Layout A) aufge-
baut. Die Umfrage ist auf der städtischen Ho-
mepage sowie über die Social-Media-Kanäle 
der Stadt abrufbar.

Mitmachen lohnt sich!

Mikrozensus 2025: 65 000 bayerische Bürge-
rinnen und Bürger müssen bis Jahresende 
noch mitmachen 
Mikrozensus als kleine Volkszählung zur wirtschaftlichen und so-
zialen Lage der Bevölkerung 
Jedes Jahr startet in Bayern – wie im gesamten Bundesgebiet 
– der Mikrozensus. Diese jährliche Haushaltsbefragung ermittelt 
Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung. 
Seit Anfang des Jahres haben rund 65 000 bayerische Bürger-
innen und Bürger Auskunft gegeben. Etwa die Hälfte von ihnen 
antwortete per Telefoninterview. Auch die Möglichkeit der On-
linemeldung wird oft genutzt. Mit ihrer Teilnahme am Mikrozensus 
tragen die Befragten dazu bei, dass politische Entscheidungen 
faktenbasiert getroff en werden können. Bis zum Jahresende 
werden noch einmal etwa 65 000 Personen vom Landesamt für 
Statistik kontaktiert und zur Auskunft aufgefordert. Insgesamt 
sind beim Mikrozensus ein Prozent der Bevölkerung und damit 
in Bayern rund 130 000 Personen auskunftspfl ichtig. 
Fürth. Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung 
in Deutschland. In Bayern geben jedes Jahr rund 130 000 Personen 
Auskunft zu ihren Arbeits- und Lebensbedingungen und tragen dazu 
bei, die wirtschaftliche und soziale Lage der Haushalte zu verstehen 

und die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern. 
Nur durch verlässliche qualitativ hochwertige Daten können politische 
Entscheidungen zum Beispiel zur Bekämpfung von Armut, der 
Förderung von Kinderbetreuung oder der Unterstützung von Rentner-
innen und Rentnern faktenbasiert und zielgerichtet getroff en werden. 
Durch die jährliche Datenerhebung lassen sich auch langfristige 
Entwicklungen beobachten: 

•	 So zeigen die Ergebnisse des Mikrozensus, wie sich die 
Haushaltsgröße der bayerischen Privathaushalte in den letz-
ten rund 60 Jahren entwickelt hat. (siehe https://www.statistik.
bayern.de/presse/mitteilungen/2025/pm125/index.html). 

•	 Zahlen zur fi nanziellen Situation der Mütter in Bayern zeigen, 
dass Mütter in Partnerschaften heute fi nanziell unabhängiger 
sind als noch vor 15 Jahren. (siehe https://www.statistik.bay-
ern.de/presse/mitteilungen/2025/pm134/index.html) 

•	 Indikatoren zur Sozialberichterstattung geben Auskunft zur 
Armutsgefährdung der Bevölkerung auf Basis der Einkom-
mensangaben (siehe SBE | Statistikportal.de) und setzen 
diese in einen nationalen und internationalen Kontext. 

Fundierte Entscheidungen kann die Politik nur auf Basis verlässlicher 
und repräsentativer Ergebnisse treff en. Um dies zu gewährleisten, be-
steht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspfl icht. Dabei unterlie-
gen die Einzelangaben der Befragten einer strengen Geheimhaltung, 
die keine Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zulässt.

Hinweise: 
Wie läuft die Mikrozensuserhebung ab? 
Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach einem mathe-
matisch-statistischen Zufallsverfahren, das zunächst Gebäude- bzw. 
Gebäudeteile für die Teilnahme am Mikrozensus auswählt. In einem 
weiteren Schritt ermitteln ehrenamtlich tätige Erhebungsbeauftragte 
die zu befragenden Haushalte über die Klingelschilder dieser Gebäu-
de. Dabei können sie sich mit Hilfe eines Ausweises als Beauftragte 
des Bayerischen Landesamts für Statistik legitimieren. 
Anschließend werden diese Haushalte vom Bayerischen Landesamt 
für Statistik schriftlich zur Teilnahme am Mikrozensus aufgefordert. Mit 
dem Schreiben werden sie ausführlich über die Erhebung informiert 
und gebeten, die Fragen des Mikrozensus im Rahmen eines Telefo-
ninterviews oder einer Online-Befragung zu beantworten. Für die Te-
lefoninterviews sind bayernweit etwa 130 sorgfältig ausgewählte und 
intensiv geschulte Erhebungsbeauftragte im Einsatz. 
Seit Jahresbeginn ist etwa die Hälfte der insgesamt 130 000 für den 
Mikrozensus 2025 zu befragenden Personen ihrer Auskunftspfl icht 
nachgekommen. Von ihnen beantwortete rund die Hälfte die Fragen 
des Mikrozensus im Rahmen eines Telefoninterviews. Etwas weniger 
als die Hälfte der Befragten wählte den Weg der Online-Befragung. 
Der Papierfragebogen fi ndet immer seltener Anwendung. 

Was unterscheidet den Mikrozensus vom Zensus? 
Die zwei Begriff e „Zensus“ und „Mikrozensus“ sorgen immer wieder 
für Verwechslung. Bei näherer Betrachtung lassen sich die beiden sta-
tistischen Erhebungen jedoch gut unterscheiden: Der Zensus ist die 
größte amtliche Statistik Deutschlands und fi ndet als eine Art Großin-
ventur der Gesellschaft alle 10 Jahre statt und dient in erster Linie der 
Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl. In der Personenbefragung 
des Zensus 2022 wurden ca. 13 Prozent der Bevölkerung befragt. Zu-
sätzlich wurden in der Gebäude- und Wohnungszählung Merkmale mit 
Nettokaltmiete und Energieträger erhoben. Der Mikrozensus fi ndet im 
Unterschied zum Zensus jährlich statt. Es werden mit einem Prozent 
der Bevölkerung deutlich weniger Personen befragt. Im Mittelpunkt 
stehen hier Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölke-
rung sowie deren Entwicklung. Dabei sind die im Mikrozensusgesetz 
festgelegten zu erhebenden Merkmale wesentlich umfangreicher als 
die im Zensus. Auskunftspfl icht besteht in beiden Erhebungen. 

https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/
index.html

Ausführliche Informationen zum Mikrozensus fi nden Sie unter: 

Ein Erklärvideo zeigt alle Informationen zum Mikrozensus 
im Videoformat: 
https://www.statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mi-
krozensus/v3-statistischesbundesamt-mikrozen-sus-de-ut.mp4
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Kräuterwanderung
Am 4.8. 2025 fand die Kräuterwande-
rung mit der Kräuterpädagogin Else 
Elsterer auf der Wiese beim Wald-
strandbad statt.
Die Kinder entdeckten und sammelten 
Wildkräuter wie Löwenzahn, Spitzwe-
gerich, Brennnessel, Frauenmantel, 
echten Klee und Schafgarbe.
So sind die Pfl anzen nicht nur für uns 
Menschen gesund, sondern auch für 
viele Insekten, die sie als Nahrungs-
quelle brauchen. 30 Schmetterlings-
arten und über 100 weitere Insekten 
können sich alleine von der Brennnessel ernähren. Sie enthält z. B. 
doppelt so viel Vitamin C wie eine Zitrone. Aus den Stilen können sogar 
Kleidungsstücke hergestellt werden.

Dann ging es zum praktischen Teil über:
Die Kinder machten Kräuterbutter und Kräutersalz selber, das sie dann 
mit nach Hause nehmen durften. Naja, die Kräuterbutter wurde gleich 
auf das Brot gestrichen und vor Ort gegessen.

Wir danken Frau Elsterer sehr für diesen rundum gelungenen Nach-
mittag.

Bündnis 90/Die Grünen 
Claudia Heß, Barbara Kurth und Edith Ulsenheimer

Die ersten Ferienpassaktionen 

im Rückblick

Fahrt in die Bavaria Filmstudios zusammen mit unseren Nachbar-
gemeinden Neuendettelsau und Heilsbronn

Am Donnerstag den 07.08.2025 
machten wir uns morgens auf 
nach München. Vor der Füh-
rung konnten die Kinder auf dem 
Rücken des Drachen der un-
endlichen Geschichte reiten 
und mit Mogli im 4D-Kino den 
Dschungel unsicher machen. 
Wir erkundeten das Dorf von 
Asterix und Obelix, die Kulissen 
von Fack ju Göthe, Chantal im 
Märchenland, Jim Knopf und 
den Rosenheim Cops. 
Uns wurden die Tricks gezeigt, wie das Hexenhaus im Film Hui Buh 
plötzlich laufen kann oder wie schnell man plötzlich ohne wirklichen 
Kontakt mit einem Drachen kämpfen muss. Kurzeitig fühlten wir uns 
wie die Besatzung des U-Bootes des bekannten Films „Das Boot“, 
wenig später waren wir gemeinsam Astronauten in der Raumstation. 
Die Höhle des neuen Films „Das Kanu des Manitu durften wir vor Film-
start auch noch besuchen. Die Mutigsten konnte sich auch selbst vor 
der Kamera als Schauspieler versuchen. Es war ein wirklich toller Tag!

„Blasrohrschießen“ bei der HSG Windsbach
Mitte August bot die HSG Winds-
bach im Rahmen des Ferien-
passes unter der Leitung von 
Katrin Schwab, das spannen-
de Blasrohrschießen an. Die 
Resonanz war überwältigend, 
so viele Kinder meldeten sich 
an, dass kurzerhand ein zweiter 
Kurs eingerichtet werden musste, 
um allen die Teilnahme zu er-
möglichen.

Mit viel Begeisterung probierten die Kinder die Sportart aus, lernten die 
richtige Technik und stellten ihr Können bei kleinen Wettbewerben unter 
Beweis. Die Stimmung war fröhlich und voller Teamgeist.

Zum krönenden Abschluss gab es für alle Kinder ein leckeres Eis, eine 
willkommene Erfrischung nach einem sportlichen, aktiven Tag. Vielen 
Dank an alle Helfer und an alle Kids, ihr wart spitze. Wir freuen uns 
schon aufs nächste Mal.

Badesaison-Ende
Die Badesaison im Waldstrandbad 
geht zu Ende. Trotz teils durch-
wachsenem Wetter in den letz-
ten Monaten blicken wir auf eine 
gelungene Badesaison, mit zahl-
reichen Badegästen zurück. Das 
Waldstrandbad wird am Sonntag, 
den 14. September den letzten 
ofÏ  ziellen Badetag dieser Saison 
einläuten. 

Die Mitarbeitenden des Waldstrandbades und die Stadt Windsbach be-
danken sich herzlich bei allen Gästen für ihre Besuche und die stets 
gute Stimmung, die den Sommern über herrschte und das Waldstrand-
bad mit seiner einmaligen Atmosphäre zu einem Kleinod für Groß und 
Klein macht. 

Freuen Sie sich schon jetzt auf die Badesaison 2026. 

Waldstrandbad  Windsbach
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Berichte aus den Sitzungen

Hundeschwimmen
Mittlerweile bereits zur Tradition geworden ist auch das Hundeschwim-
men nach dem Ende der Badesaison. Und so möchten wir den Fellna-
sen auch in diesem Jahr wieder den Sprung in die Fluten gestatten. Am 
Montag, 15.09.2025 öffnet das Waldstrandbad dann zum aller letzten 
Mal in diesem Jahr – und zwar für Hunde und ihre Besitzer.

Zwischen 13.00 und 18.00 Uhr sind Hunde herzlich eingeladen, unter 
Aufsicht im erfrischenden Wasser zu planschen. Ob schwimmen, spie-
len oder einfach entspannen – beim Hundeschwimmen steht der Spaß 
für alle Vierbeiner im Vordergrund.
Der Unkostenbeitrag liegt pro Person bei 3,00 Euro.

Stadtratssitzung vom 06.08.2025
Ausbau der Stadthalle zur multifunktionalen Begegnungs-
stätte: Förderstrategie und Realisierungswettbewerb
Der Stadtrat hat die Sanierung der Windsbacher Stadthalle als Bürger-
zentrum beschlossen. Grundlage hierfür ist eine Machbarkeitsstudie, 
die verschiedene Sanierungsoptionen und eine Kostenschätzung vor-
legt. Eine Sanierung wird mit rund 9,13 Mio. Euro veranschlagt – deut-
lich günstiger als ein Neubau (ca. 11,5 Mio. Euro).
Für die Sanierungsmaßnahme soll ein Förderantrag bei der Städte-
bauförderung bei der Regierung von Mittelfranken eingereicht wer-
den. Förderquoten zwischen 60 % und 80 % der förderfähigen Kosten 
sind möglich. Zusätzliche Fördermittel, u. a. aus dem LEADER-Pro-
gramm, sollen ebenfalls beantragt werden. Der städtische Eigenanteil 
liegt voraussichtlich bei 2,5 bis 4 Mio. Euro.
Als nächster Schritt wird ein Realisierungswettbewerb ausgelobt, 
bei dem Architekturbüros Vorschläge für die künftige Gestaltung des 
Bürgerzentrums einreichen können. Ein Preisgericht wählt den besten 
Entwurf aus.

Aufstellung Bebauungsplan „Gewerbegebiet Hergersbach“ 
und Einleitung der 9. Änderung des Flächennutzungsplans
Zur Erweiterung des Gewerbeflächenangebots plant die Stadt Winds-
bach östlich von Hergersbach ein neues Gewerbegebiet für großflä-
chige, produzierende Betriebe (ab 3 ha). Dafür wurde bereits Grund 
erworben.
Da das geplante Gebiet über die im Flächennutzungsplan bisher dar-
gestellten Flächen hinausgeht, ist neben der Aufstellung eines Bebau-
ungsplans auch eine Änderung des Flächennutzungsplans notwendig.
Der Stadtrat hat daher die 9. Änderung des Flächennutzungsplans 
beschlossen. Die betroffenen Flurstücke sollen künftig als Gewerbe-
flächen dargestellt werden. Die Änderung wird ortsüblich bekannt ge-
macht.

Neuer Aufstellungsbeschluss 
zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Hergersbach“
Bereits 2013 wurde ein Aufstellungsbeschluss für ein Gewerbegebiet 
östlich von Hergersbach gefasst, jedoch nicht weitergeführt. Inzwi-
schen konnte die Stadt Windsbach weitere Flächen erwerben, wo-
durch sich das Entwicklungsgebiet deutlich vergrößert hat.
Der Stadtrat hat daher einen neuen Aufstellungsbeschluss für den Be-
bauungsplan „Gewerbegebiet Hergersbach“ gefasst. Ziel ist die städ-
tebaulich geordnete Ausweisung von Gewerbeflächen. Der räumliche 
Geltungsbereich wurde entsprechend erweitert. Ein konkreter Vorent-
wurf soll im Herbst vorgestellt werden. Der Beschluss wird ortsüblich 
bekannt gemacht.

Bebauungsplan „Lanzendorfer Weg“ und erweiterte 
Änderung des Flächennutzungsplans in Veitsaurach
Für die Ausweisung neuer Wohnbauflächen am Nordrand von Veits-
aurach wurde im Juli 2025 die Aufstellung eines Bebauungsplans be-
schlossen. Die dafür notwendige Änderung des Flächennutzungsplans 
erfolgt im Parallelverfahren. Im Zuge der Planungen zeigte sich, dass 
auch bereits bestehende Siedlungsbereiche bisher nicht im Flächen-
nutzungsplan dargestellt sind. Um den landesplanerischen Vorgaben 
zu entsprechen, wird der Änderungsbereich des Flächennutzungs-
plans erweitert und umfasst nun auch diese bestehenden Strukturen.
Der Stadtrat hat daher die Neufassung des Einleitungsbeschlusses 
zur Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. Die Änderun-
gen werden ortsüblich bekannt gemacht.

Bebauungsplan „Lanzendorfer Weg“ in Veitsaurach – Billigung 
des Vorentwurfs zur Änderung des Flächennutzungsplans
Der Stadtrat hat den Vorentwurf zur Änderung des Flächennutzungs-
plans für den Ortsteil Veitsaurach gebilligt. Im Bereich des geplanten 
Baugebiets sowie südlich angrenzender Flächen sollen künftig Wohn-
bauflächen dargestellt werden. Bereits bestehende Siedlungsbereiche 
werden als gemischte Bauflächen und Grünflächen aufgenommen.
Die Verwaltung wurde beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit sowie der Behörden gemäß Baugesetzbuch einzuleiten.

1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16 
„An der Ansbacher Straße“ (Norma) – Abwägungsbeschluss
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung vom 16.06. bis 18.07.2025 
gingen keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit ein. Von Behör-
den und Trägern öffentlicher Belange wurden jedoch Anmerkungen 
übermittelt. Diese wurden ausgewertet und in einer Tabelle mit Abwä-
gungsvorschlägen zusammengestellt.
Der Stadtrat hat die Abwägungsvorschläge geprüft und beschlossen, 
ihnen zuzustimmen. Die tabellarische Übersicht wird Bestandteil des 
Beschlusses.

Satzungsbeschluss zur 1. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 16 „An der Ansbacher Straße“ (Norma)
Nach erfolgter Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen hat der 
Stadtrat die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16 „An der Ansba-
cher Straße“ mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vom 
06.08.2025 als Satzung beschlossen.Die Verwaltung wurde beauf-
tragt, den Bebauungsplan auszufertigen und den Satzungsbeschluss 
ortsüblich bekannt zu machen. Mit der Bekanntmachung tritt die Än-
derung in Kraft.

Bebauung „An den Feldwiesen“ – Billigung des Planentwurfs 
für den Ausbau der öffentlichen Parkplätze
Der Stadtrat hat den Planentwurf vom 27.07.2025 für den Ausbau der 
öffentlichen Parkplätze an der Heinrich-Brandt-Straße sowie der priva-
ten Vorflächen vor dem Quartiershaus der Diakonie und dem Wohn- 
und Geschäftshaus einschließlich der Zufahrten gebilligt. Die Planung 
wurde vom Ingenieurbüro Christofori und Partner in Zusammenarbeit 
mit der Firma Högner erstellt. 

Zusammenfassung: 33. Änderung 
des Regionalplans Westmittelfranken – Windenergie
Der Planungsausschuss des Regionalverbands Westmittelfranken hat 
am 16.05.2025 die Beteiligung zur 33. Änderung des Regionalplans 
eingeleitet. Ziel ist die Anpassung des Teilkapitels 6.2.2 „Windenergie“ 
auf Basis aktueller Erkenntnisse aus den vorherigen Änderungen (31. 
und 32.). Dabei werden bestehende Windenergieflächen überprüft, teils 
gestrichen, neu zugeschnitten oder in ihrer Bedeutung verändert, unter 
besonderer Berücksichtigung des Vorsorgeabstands zu Wohngebieten. 
Die bislang unterschiedliche Behandlung von Vorrang- und Vorbehalts-
gebieten wird vereinheitlicht.

Für das Windsbacher Stadtgebiet sind folgende Änderungen vorgese-
hen:
•	 Beschneidung der Fläche des Vorranggebiets WK 214 (ehemals 

WK 11), wodurch das Windkraftpotential jedoch unverändert bleibt.
•	 Streichung des Vorbehaltsgebiets WK 18, da es die neuen Ab-

standsregeln nicht erfüllt und keine sinnvolle Verschiebung mög-
lich ist. Alternativen existieren bereits mit den Vorranggebieten WK 
213 und WK 214.

Der Stadtrat stimmte der 33. Änderung des Regionalplans in Bezug 
auf Windenergie zu.



Amts- und Mitteilungsblatt  der Stadt Windsbach 09-20258

Amtliche Bekanntmachungen

Nächste Sitzungstermine
Stadtratssitzung: 24.09.2025
Stadtratssitzung: 15.10.2025

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Bebauungsplan Nr. 16 „An der Ansbacher Straße“
1. Änderung
hier:  Bekanntmachung des Satzungsbeschluss und 
Inkrafttreten gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Stadtrat der Stadt Windsbach hat in seiner Sitzung am 06.08.2025 
die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 16 „An der Ansbacher Straße“ 
als Satzung beschlossen. 

Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsüb-
lich bekanntgemacht.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Bebauungs-
plans „An der Ansbacher Straße“ in Kraft. 

Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung umfasst der Geltungsbereich 
des Bebauungsplans die Grundstücke mit den Flurstücknummern 
348/1 und 349, jeweils der Gemarkung Windsbach. Das Gebiet wird 
umgrenzt: 

−	 im Westen: durch eine Kleingartensiedlung
−	 im Norden: durch die Staatsstraße St. 2223
−	 im Osten: durch anschließende Siedlungsfl ächen
−	 im Süden: durch landwirtschaftliche Nutzfl ächen

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 0,72 ha und ist wie 
folgt im Gemeindegebiet verortet:

Übersichtslageplan zur Lage des Geltungsbereichs der 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 16 „An der Ansbacher Straße“, rot fl ächig markiert = 

Änderungsbereich; ohne Maßstab 
(© Kartengrundlage: Bayerische Vermessungsverwaltung 2025)

Wesentliches Ziel der Planungen ist die Änderung der zulässigen 
Verkaufsfl äche, so dass der vorhandene Einkaufsmarkt maßvoll 
erweitert werden kann. Die nun festgesetzten Planungsabsichten 
stellen sich folgt dar:

Auszug aus dem Planblatt zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16 
„An der Ansbacher Straße“ Schwarz gestrichelt umrandet 

Geltungsbereich der 1. Änderung; ohne Maßstab

Die 1. Änderung des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungs-
plan Nr. 16 „An der Ansbacher Straße“ bestehend aus

• Planblatt mit zeichnerischen Festsetzungen 
• Satzung mit textlichen Festsetzungen zum Bauplanungs- und Bau-

ordnungsrecht sowie der 
• Begründung mit entsprechenden Anlagen

kann durch jedermann im Rathaus der Stadt Windsbach während der 
allgemeinen Dienststunden (Montag bis Freitag 08.00 – 12.30 Uhr sowie 
Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr und Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr) von je-
dermann eingesehen und Auskunft über dessen Inhalt verlangt werden.

Die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 16 „An der Ansbacher Straße“ 
bestehend aus Planblatt, Satzung und Begründung mit Anlagen ist 
gem. § 10a Abs. 2 BauGB auf der Homepage der Stadt Windsbach 
unter www.windsbach.de  

Rubrik Leben & Wohnen  Bauen  Bauleitpläne eingestellt und 
kann dort ebenfalls eingesehen werden. 

Da es sich damit um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung han-
delt, wurde das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB an-
gewandt. Mit dem Plangebiet wird eine Grundfl äche von weniger als 
20.000 m² Grundfl äche im Sinne des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB 
festgesetzt. Die weiteren in § 13a BauGB genannten Kriterien für das 
beschleunigte Verfahren nach § 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und S. 3 BauGB 
sind ebenfalls erfüllt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 13a Abs.2 Nr.1 BauGB 
i.V.m. § 13 Abs.3 Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 
Abs.4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der 
Angabe nach § 3 Abs.2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 1 abgesehen wurde.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie deren Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Das Amtsblatt im Internet
Die aktuelle Amtsblatt-Ausgabe sowie alle 

früheren Ausgaben bis zum Jahr 2016 können 
Sie unter www.windsbach.de/rathaus-service/

amts-mitteilungsblatt fi nden
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Unbeachtlich wird demnach 
• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtli-

che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans, 

• nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs und

• nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beacht-
liche Fehler, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebau-
ungsplans schriftlich gegenüber der Stadt Windsbach geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den § 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Die in den Unterlagen zum Bebauungsplan benannten Gesetze, Normen 
(insb. DIN-Normen) und technischen Baubestimmungen können zu-
sammen mit den Unterlagen des Bebauungsplans in den Räumen des 
Rathauses der Stadt Windsbach, Hauptstraße 15, 91575 Windsbach 
während der allgemeinen Öff nungszeiten eingesehen werden und bei 
Bedarf erläutert werden. 

Windsbach, den 05.09.2025
gez.
Matthias Seitz

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan
8. Änderung
hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 
Abs. 1 Satz 2 BauGB 

Der Stadtrat der Stadt Windsbach hat in seiner Sitzung am 06.08.2025 
beschlossen für die Entwicklung zusätzlicher gewerblicher Nutzfl ächen 
östlich des Ortsteils Hergersbach den wirksamen Flächennutzungsplan 
der Stadt Windsbach zu ändern. 
Der Beschluss zur Aufstellung der 8. Änderung des Flächennut-
zungsplans mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Winds-
bach für einen Teilbereich östlich von Hergersbach wird hiermit 
gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB bekannt gemacht. 

Das Planungsgebiet befi ndet sich östlich von Hergersbach, einem Orts-
teil von Windsbach. Nördlich grenzt die Staatstraße St 2220 an. Östlich 
grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie daran anschließend 
die Bundesstraße B466 an. Südlich grenzen ein Feld- und Waldweg 
sowie daran anschließend weitere landwirtschaftlich genutzte Flächen 
an. Im Westen grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Der Än-
derungsbereich wird von einer 380 kV Freileitung gequert. Die über-
planten Flächen sind wie folgt im Stadtgebiet verortet:

wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen 
Entschädigungsansprüche für nach den § 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von dre
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches 

Die in den Unterlagen zum Bebauungsplan benannten Gesetze, Normen (insb. DIN Normen) und technischen Baubestimmungen 
können zusammen mit den Unterlagen des Bebauungsplans in den Räumen des Rathauses der Stadt Windsbach, Hauptstraße 
15, 91575 Windsbach während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden und bei Bedarf erläutert werden. 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan
8. Änderung

ng des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Windsbach hat in seiner Sitzung am 06.08.2025 beschlossen für die Entwicklung zusätzlicher gewerbliche
Nutzflächen östlich des Ortsteils Hergersbach den wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Windsbach zu ändern. 
Der Beschluss zur Aufstellung der 8. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan der Stadt 
Windsbach für einen Teilbereich östlich von Hergersbach wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB bekannt gemacht. 

2220 an. Östlich grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie daran anschließend die Bundesstraße B466 an. S
und Waldweg sowie daran anschließend weitere landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Im Westen grenzen 

landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Der Änderungsbereich wird von einer 380 kV Freileitung gequert. Die überplanten Fläch

Rot flächig markiert Lage des Planungsgebiets, © Kartendarstellung: Bayerische Vermessungsverwaltung

Ziel der Planungen sind folgende (allgemeine) Bestrebungen der 

Schaffung von zusätzlichen gewerblichen Nutzflächen im Stadtgebiet von Windsbach für produzierendes Gewerbe mit 
einen Flächenbedarf > 3 ha.  

Der Umgriff der Änderung des Flächennutzungsplans soll folgende Flurstücke enthalten:

Änderungsbereich des 
Flächennutzungsplans 

Ziel der Planungen sind folgende (allgemeine) Bestrebungen der 
Stadt Windsbach

Schaff ung von zusätzlichen gewerblichen Nutzfl ächen im Stadtgebiet 
von Windsbach für produzierendes Gewerbe mit einen Flächenbedarf 
> 3 ha. 
 
Der Umgriff  der Änderung des Flächennutzungsplans soll folgende 
Flurstücke enthalten:

188, 189, 190, 191/1,202, 202/1, 202/2, 203 und 203/1, jeweils Gemarkung Hergersbach und Teilflächen der Fl. 

Unmaßstäbliche Verkleinerung (rot schraffierte Flächen) r 8. Änderung des Flächennutzungsplans © Kartendarstellung: Bayerische 
Vermessungsverwaltung

8. Änderung des Flächennutzungsplans 
 

Die weiteren Verfahrensschritte erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt und werden entsprechend gesondert bekannt 

Im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB erfolgt die Aufstellung des Bebauungsp

1. Bürgermeister

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Windsbach hat in seiner Sitzung am 06.08.2025 beschlossen für die Entwicklung zusätzlicher gewerbliche
Nutzflächen östlich des Ortsteils Hergersbach einen Bebauungsplan aufzuste

wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB bekannt gemacht. 

2220 an. Östlich grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie daran anschließend die Bundesstraße B466 an. Südlich 
e Flächen an. Im Westen grenzen 

landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Der Änderungsbereich wird von einer 380 kV Freileitung gequert. Die überplanten Fläch

Flurnummern: 188, 189, 190, 191/1,202, 202/1, 202/2, 203 und 
203/1, jeweils Gemarkung Hergersbach und Teilfl ächen der Fl. Nrn. 

185, 198/1 und 199/1, jeweils Gemarkung Hergersbach

Unmaßstäbliche Verkleinerung mit Geltungsbereich 
(rot schraffi  erte Flächen) der 8. Änderung des Flächennutzungsplans 

© Kartendarstellung: Bayerische Vermessungsverwaltung, 2025

Der Umgriff  zur geplanten 8. Änderung des Flächennutzungsplans ist 
unter www.windsbach.de  Rubrik Leben & Wohnen  Bauen 

 Bauleitpläne in das Internet eingestellt und kann dort ebenfalls 
eingesehen werden. 

Die weiteren Verfahrensschritte erfolgen zu einem späteren 
Zeitpunkt und werden entsprechend gesondert bekannt gemacht.
Im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB erfolgt die Aufstellung 
des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Hergersbach“ 

Windsbach, den 05.09.2025
gez.
Matthias Seitz
1. Bürgermeister

www.windsbach.de

Weitere Infos erhalten Sie auf www.windsbach.deRot fl ächig markiert Lage des Planungsgebiets, 
© Kartendarstellung: Bayerische Vermessungsverwaltung

Bürger-App
Mit den Vereinsnews immer auf dem Laufenden bleiben
In Windsbach und den Ortsteilen sind über 60 Vereine und Ver-
bände aktiv. Das Angebot ist dabei ziemlich vielseitig: Es reicht von 
bürgerschaftlichem Engagement über Kultur bis zum klassischen 
Sportverein. Um das Gemeinschaftsleben in Windsbach weiter zu 
stärken, bietet die Bürger-App eine tolle Plattform, um die Vereins-
aktivitäten noch sichtbarer zu machen. Vereinsvorsitzende können 
alle wichtigen Neuigkeiten in der Rubrik „News der Vereine/Verbän-
de“ teilen und somit noch mehr Bürger:innen erreichen. Es ist die 
perfekte Gelegenheit, wichtige Aktivitäten zu präsentieren, Mitglie-
der zu informieren und sogar neue Unterstützer:innen zu gewinnen.
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Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan
Gewerbegebiet „Hergersbach“
hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2
Abs. 1 Satz 2 BauGB 

Der Stadtrat der Stadt Windsbach hat in seiner Sitzung am 06.08.2025 
beschlossen für die Entwicklung zusätzlicher gewerblicher Nutzfl ächen 
östlich des Ortsteils Hergersbach einen Bebauungsplan aufzustellen. 

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans mit 
integriertem Grünordnungsplan Gewerbegebiet „Hergersbach“ 
wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB bekannt gemacht. 

Das Planungsgebiet befi ndet sich östlich von Hergersbach, einem 
Ortsteil von Windsbach. Nördlich grenzt die Staatstraße St 2220 
an. Östlich grenzt landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie daran 
anschließend die Bundesstraße B466 an. Südlich grenzen ein Feld- 
und Waldweg sowie daran anschließend weitere landwirtschaftlich 
genutzte Flächen an. Im Westen grenzen landwirtschaftlich genutzte 
Flächen an. Der Änderungsbereich wird von einer 380 kV Freileitung 
gequert. Die überplanten Flächen sind wie folgt im Stadtgebiet verortet:

Rot flächig markiert Lage des Planungsgebiets, © Kartendarstellung: Bayerische Vermessungsverwaltung 

Ziel der Planungen sind folgende (allgemeine) Bestrebungen der Stadt Windsbach

Schaffung von zusätzlichen gewerblichen Nutzflächen im Stadtgebiet von Windsbach für p
einen Flächenbedarf > 3 ha.  

Der Umgriff des Bebauungsplans soll folgende Flurstücke enthalten:

nd 203/1, jeweils Gemarkung Hergersbach und Teilflächen der Fl. Nrn. 83, 180 185, 198/1, 199/1 und 192, jeweils 

Unmaßstäbliche Verkleinerung (rot schraffierte Flächen) s Bebauungsplans mit integriertem Grünordnun
Kartendarstellung: Bayerische Vermessungsverwaltung

Geltungsbereich des 
Bebauungsplans 

Rot fl ächig markiert Lage des Planungsgebiets, © Kartendarstellung: 
Bayerische Vermessungsverwaltung

Ziel der Planungen sind folgende (allgemeine) Bestrebungen der 
Stadt Windsbach

Schaff ung von zusätzlichen gewerblichen Nutzfl ächen im Stadt-
gebiet von Windsbach für produzierendes Gewerbe mit einen 
Flächenbedarf > 3 ha.  

Der Umgriff  des Bebauungsplans soll folgende Flurstücke enthalten:
Flurnummern: 181, 184, 186, 186/2, 186/3, 187, 188, 189, 190, 191/1, 
192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 202, 202/1, 202/2, 203 und 203/1, 
jeweils Gemarkung Hergersbach und Teilfl ächen der Fl. Nrn. 83, 180 
185, 198/1, 199/1 und 192, jeweils Gemarkung Hergersbach

Rot flächig markiert Lage des Planungsgebiets, © Kartendarstellung: Bayerische Vermessungsverwaltung

Ziel der Planungen sind folgende (allgemeine) Bestrebungen der Stadt Windsbach

Schaffung von zusätzlichen gewerblichen Nutzflächen im Stadtgebiet von Windsbach für p
einen Flächenbedarf > 3 ha.  

Der Umgriff des Bebauungsplans soll folgende Flurstücke enthalten:

nd 203/1, jeweils Gemarkung Hergersbach und Teilflächen der Fl. Nrn. 83, 180 185, 198/1, 199/1 und 192, jeweils 

Unmaßstäbliche Verkleinerung (rot schraffierte Flächen) s Bebauungsplans mit integriertem Grünordnun
Kartendarstellung: Bayerische Vermessungsverwaltung

Geltungsbereich des 
Bebauungsplans

Unmaßstäbliche Verkleinerung mit Geltungsbereich (rot schraffi  erte 
Flächen) des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan 

Gewerbegebiet „Hergersbach“ 
© Kartendarstellung: Bayerische Vermessungsverwaltung, 2025

Der Umgriff  zum geplanten Bebauungsplan mit integriertem 
Grünordnungsplan Gewerbegebiet „Hergersbach“ ist unter www.

windsbach.de   Rubrik Leben & Wohnen  Bauen  Bauleitpläne 
in das Internet eingestellt und kann dort ebenfalls eingesehen 
werden. 

Die weiteren Verfahrensschritte erfolgen zu einem späteren 
Zeitpunkt und werden entsprechend gesondert bekannt gemacht.

 Im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB erfolgt die Aufstellung 
der 8. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem 
Landschaftsplan der Stadt Windsbach in diesem Bereich. 

Windsbach, den 05.09.2025
gez, 
Matthias Seitz
1. Bürgermeister

Bekanntmachung einer Auslegung in einem 
Amtsblatt Stadt Windsbach 
Flurneuordnung Rohr 2 
Gemeinde Rohr, Landkreis Roth 

Geringfügige Änderung des Verfahrensgebietes 
Bekanntmachung 

Das Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken hat mit Beschluss 
vom 30.07.2025 das Verfahrensgebiet des oben genannten Verfahrens 
geändert. 
Der Beschluss und die 1. Änderungskarte zur Gebietskarte (Teil 1 
bis Teil 4) sind in der Verwaltung der Stadt Windsbach, Hauptstr. 15, 
91575 Windsbach, vom 22.09.2025 mit 06.10.2025 ausgelegt und 
können dort während der Dienststunden eingesehen werden.

Der Beschluss und die 1. Änderungskarte zur Gebietskarte (Teil 1 bis 
Teil 4) können innerhalb von vier Monaten nach dem Zeitpunkt dieser 
öff entlichen Bekanntmachung auch auf der Internetseite des Amtes 
für Ländliche Entwicklung Mittelfranken unter dem Link „Änderung 
des Verfahrensgebietes“ eingesehen werden (https://www.ale-
mittelfranken.bayern.de/137283/index.php/). 

Windsbach, den 05.09.2025

Manöver und Übungen der US-Streitkräfte; 
Anmeldung gem. der Bekanntmachung vom 04.12.2008 
(StAnz Nr. 51/52 vom 19.12.2008)

Folgende Übung wurde angemeldet: 

Art der Übung: Tag- und Nachtübungen mit Außenlandungen 
Zeitraum: 01.09.2025 – 30.09.2025 
Besonderheiten: keine 

Die Einheiten sind generell angewiesen, Manöverschäden möglichst 
zu vermeiden. Es wird gebeten, Einwendungen gem. Ziff . III Nr. 3 der 
obengenannten Bekanntmachung unverzüglich mitzuteilen. 
Hinsichtlich des Verfahrens bei der Anmeldung von Ersatzansprüchen 
bei Manöverschäden wird auf das Handblatt der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben, Schadensregulierungsstelle, Regionalbüro Süd 
Nürnberg, Rudolphstraße 28 - 30, 90489 Nürnberg, Tel: 0911/99261-
0, Fax: 0911/99261-185, hingewiesen. Die Handblätter können dort 
angefordert werden. 

gez.
Geim

www.windsbach.de
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Neues aus dem Landratsamt

Neue Abfallgebühren ab 2026
Ab 1. Januar 2026 treten im Landkreis Ansbach neue Abfallgebühren 
in Kraft. Das hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. 
Der eigentlich bis Ende 2027 dauernde Gebührenzeitraum wurde ab-
gebrochen. Nötig wurde dieser Schritt, weil sich die tatsächlichen Ko-
sten im Vergleich zur Kalkulationsgrundlage in nur zwei Jahren erheb-
lich erhöht hatten. Eine Prüfung durch den Bayerischen Kommunalen 
Prüfungsverband bestätigte einen deutlich höheren Gebührenbedarf. 
Die neuen Gebühren sollen nun wieder für vier Jahre gelten.

Für den 60-Liter-Behälter fällt ab 2026 eine jährliche Gebühr von 
240,84 Euro an (bisher: 156,12 Euro). Weiterhin ist es möglich, bis zu 
14 Leerungen einzusparen. Die daraus resultierende Rückvergütung 
wird künftig für den 60-Liter-Behälter bei 7,15 Euro liegen (bisher: 4,65 
Euro). Daraus errechnet sich eine Mindestgebühr von 140,74 Euro.

Die Abfallwirtschaft ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Alle Ausgaben 
müssen über Gebühren gedeckt werden. Auch ist es nicht zulässig, 
über einen längeren Zeitraum Rücklagen aufzubauen. Mit den Gebüh-
ren werden sämtliche Leistungen der Abfallwirtschaft, also beispiels-
weise auch die Wertstoffhöfe, finanziert.

Wer kurzfristig mehr Restabfall hat, kann in den Rathäusern weiterhin 
einen zusätzlichen Restabfallsack erwerben. Der Preis liegt künftig 
bei 7,30 Euro (bisher: 5,20 Euro). Bei größeren Mengen organischen 
Abfalls empfiehlt sich ein zusätzlicher kostenpflichtiger Biobehälter 
(künftig 7,07 Euro statt bisher 5,72 Euro).

Weitere Informationen zur Abfallwirtschaft wie Antworten auf häufig 
gestellte Fragen, das Abfall-ABC, Standorte von Wertstoffhöfen und 
die Abfallentleerungsdatenbank sind auf www.landkreis-ansbach.de 
unter „Abfallentsorgung“ zu finden. 

Mehr Atemschutz – mehr Sicherheit
Der Landkreis Ansbach verbessert weiterhin die Ausstattung der Feu-
erwehren. Für rund 170.000 Euro wurden 24 zusätzliche Atemschutz-
geräte angeschafft und bei den Freiwilligen Feuerwehren Aurach, Din-
kelsbühl, Sachsen bei Ansbach und Schillingsfürst stationiert. Landrat 
Dr. Jürgen Ludwig erklärte bei der Vorstellung am Landratsamt Ans-
bach, dass bei der Auswertung großer Einsätze der Vergangenheit 
immer wieder unterstrichen wurde, wie wichtig die überörtliche Aus-
stattung sei. Im Landkreis Ansbach seien unter anderem bereits mobi-
le Tankstellen, eine Sandsack-Abfüllanlage und ein Spannungssimu-
lator für das Training an Bäumen bei Unwettereinsätzen angeschafft 
worden. „Schritt für Schritt wird ein Gesamtkonzept daraus“, so der 
Landrat.

„Die Größe des Landkreises stellt eine besondere Herausforderung 
dar“, erklärte Kreisbrandrat Thomas Müller. Er dankte allen Freiwil-
ligen Feuerwehren, die überörtliche Ausstattung bei sich stationie-
ren und damit auch Zusatzaufgaben übernehmen, die weitgehend 
außerhalb des kommunalen Bereichs zu leisten seien. Bei Landrat 
Dr. Ludwig bedankte sich der Kreisbrandrat für die Unterstützung der 
Feuerwehren auch in finanziell herausfordernden Zeiten. „Wir fühlen 
uns mitgenommen und wertgeschätzt.“

Der für Atemschutz zuständige Fach-Kreisbrandmeister Marcus Lech-
ner schilderte mit Verweis auf die neu angeschafften Geräte, was 
bei Einsätzen mit Atemschutz grundsätzlich zu beachten ist. So wird 
der Einsatzbereich in „weiß“ (sauber, frei von Kontamination) und 
„schwarz“ (gefährlich, kontaminiert) getrennt, um das Risiko von ge-
sundheitlichen Schäden durch giftige Brandrückstände zu minimieren. 
Beide Bereiche sind auch logistisch klar voneinander getrennt. Kon-
taminierte Ausrüstungen und Kleidung werden in speziellen Behältern 
gelagert, bis sie gereinigt werden.

Gemeinsam älter werden - 
Quartiersarbeit stärkt das soziale Gefüge in 
Gemeinden
Der demografische Wandel stellt Städte und Gemeinden vor Her-
ausforderungen. Die Gesellschaft wird älter, Familienstrukturen ver-
ändern sich. Und die meisten Menschen wünschen sich, im Alter 
möglichst lange in den eigenen vier Wänden oder zumindest in ihrer 
gewohnten Umgebung leben zu können. Eine altersgerechte Gestal-
tung der Kommunen ist damit eine zentrale Zukunftsaufgabe. Auch 
im Landratsamt Ansbach befasst man sich mit dem Thema, so etwa 
in der Gesundheitsregion plus Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach 
und im Seniorenpolitischen Gesamtkonzept.  
Ein wirkungsvoller Ansatz sind seniorengerechte Quartierskonzep-
te. Diese fördern das Miteinander vor Ort, ermöglichen Teilhabe und 
schaffen Strukturen, die den Bedürfnissen älterer Menschen gerecht 

AUSSTATTUNG DER FEUERWEHREN

DURCH DEN LANDKREIS ANSBACH

=  Mobela

=  mobile Tankstelle

=  Sandsack-Abfüllanlage

=  Einsatzleitwagen UG-ÖEL

=  Gerätewagen UG-ÖEL

=  Gerätewagen Gefahrgut

=  Atemschutzkomponente

=  Spannungssimulator

=  Kommandowagen
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Landrat Dr. Jürgen Ludwig stellte mit den beteiligten Bürgermeistern 
Michael Trzybinski, Bernd Meyer und Simon Göttfert (von links) sowie 
Kreisbrandrat Thomas Müller (Dritter von rechts) und zahlreichen Feu-

erwehr-Aktiven die neue überörtliche Atemschutzkomponente vor. 
Foto: Landratsamt Ansbach/Fabian Hähnlein

Geografisch verteilt hält der Landkreis Ansbach zahlreiche Elemente 
der überörtlichen Ausstattung für die Feuerwehren vor. 

Grafik: Landratsamt Ansbach/Susanne Merkel
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v.l.n.r.: Inge Genthner, Carolin Kübler, Madeleine Danner, Katja Bie-
dermann, Anja Feuchtenberger, Antje Michel und Karin Zelinsky 

kümmern sich auf verschiedenen Wegen um altersgerechtes Leben.  
Foto: Landratsamt Ansbach/Josephine Georgi

Fahrfertigkeits-Training für junge Fahrerin-
nen und Fahrer – „Könner durch Erfahrung“
Junge Fahranfängerinnen und Fahranfänger sind im Straßenverkehr 
überdurchschnittlich häufi g an Verkehrsunfällen beteiligt. Bundesweit 
wurden im vergangenen Jahr 52.470 Personen im Alter von 18 bis 25 
Jahren bei Verkehrsunfällen verletzt, 318 junge Menschen verloren ihr 
Leben. Ein wesentlicher Grund: fehlende Fahrpraxis und mangelnde 
Erfahrung in kritischen Verkehrssituationen.
Um dem entgegenzuwirken, bietet die Kreisverkehrswacht auch in 
diesem Jahr wieder das bewährte Fahrfertigkeits-Training „Könner 
durch Erfahrung“ an. Das Angebot richtet sich speziell an Führer-
scheinneulinge im Zuständigkeitsbereich der Verkehrswacht Ansbach 
und dient dazu, das sichere Verhalten im Straßenverkehr durch prak-
tische Übungen und gezielte Wissensvermittlung weiter zu festigen. 
Fahranfängerinnen und Fahranfänger erhalten in den kommenden 
Tagen postalisch eine persönliche Einladung des Landrates Dr. Jür-
gen Ludwig.
Das halbtägige Training fi ndet an Samstagnachmittagen statt und be-
inhaltet unter anderem:
• Videosequenzen und Gruppendiskussionen zu typischen Ge-

fahrensituationen,
• Informationen über Unfallursachen, insbesondere im Freizeit-

bereich (z. B. Alkohol, Drogen, Ablenkung),
• sowie einen praktischen Geschicklichkeits-Parcours, der das 

Fahrzeuggefühl schärft.

Es ist lediglich ein Eigenanteil von 10 Euro für die Teilnahme zu ent-
richten. Die Anmeldung ist unkompliziert online unter
www.kreisverkehrswacht-ansbach.de oder per E-Mail an info@kreis-
verkehrswacht-ansbach.de möglich. Für Rückfragen steht die Kreis-
verkehrswacht auch telefonisch unter 0151/123 28 205 zur Verfügung.

Landrat Dr. Jürgen Ludwig unterstützt die Initiative ausdrücklich. „Das 
Training ist eine wertvolle Gelegenheit, um Fahrkompetenz frühzeitig 
zu vertiefen und das eigene Risiko im Straßenverkehr zu senken“.

Landkreis Ansbach prämiert Natur- und Um-
weltschutzprojekte im Agenda 21-Wettbewerb
Für den vom Landkreis Ansbach ausgelobten Agenda 21-Wettbewerb 
werden wieder Projekte gesucht. Bis zum 14. November 2025 können 
besonders vorbildliche und gelungene Maßnahmen im Bereich des 
Natur- und Umweltschutzes und der Agenda 21 eingereicht werden. 

Jede Bewerbung sollte eine kurze Begründung und eine Beschrei-
bung der vorgeschlagenen Maßnahmen enthalten. Zusätzliches Bild-
material ist gerne gesehen. Für eine Anerkennung kommen alle Maß-
nahmen, Aktionen und Initiativen in Betracht, die zur Sicherung und 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage und einer nachhaltigen 
Entwicklung beitragen. Dazu zählen auch Maßnahmen im wirtschaftli-
chen und sozialen Bereich. Eine Zulassung zum Wettbewerb kann al-
lerdings nur erfolgen, wenn ein Projekt freiwillig, also nicht im Rahmen 
der Erfüllung einer gesetzlichen Pfl icht, im Landkreis Ansbach durch-
geführt wurde. Die Auszeichnung ist insgesamt mit 4.000 Euro dotiert.

„Mit diesem Preis würdigt und fördert der Landkreis Ansbach das eh-
renamtliche Engagement für den Schutz und den Erhalt unserer hei-
mischen Tier- und Pfl anzenwelt“, betont Landrat Dr. Jürgen Ludwig. 
„Für eine nachhaltige Zukunft unseres Landkreises braucht es kreati-
ve Ansätze und gesellschaftliches Engagement.“

Für Rückfragen steht die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt 
Ansbach unter der Telefonnummer 0981 468-4203 zur Verfügung.

BUND Naturschutz: 
Keine Streuobstannahme 2025
Der BN führt in diesem Herbst keine Streuobst-Annahme durch.
Aufgrund der Insolvenz unseres Abnehmers, der Hohenloher Frucht-
säfte GmbH, ist dieses Jahr bedauerlicherweise keine Obstverwer-
tung möglich.
Betroff en sind alle bekannten Sammelstellen in Gailroth, Unternbibert 
sowie im Steinbruch Bettenfeld bei Rothenburg.

Da in diesem Jahr eine reiche Apfel- und Birnen-Ernte zu erwarten ist, 
bitten wir darum, das gesammelte Obst zur Verwertung in die Moste-
reien vor Ort zu bringen.

Wir hoff en sehr, unsere Streuobstsammlung ab dem nächsten Jahr 
wieder durchführen zu können, damit die ökologisch notwendige Wei-
ternutzung und die Neuanlage von langlebigen Streuobstbeständen 
interessant bleiben!

Neues aus Kernfranken

Zweckverband Kernfranken nimmt Fahrt auf: 
Neue Managerin bringt frischen Schwung
Seit seiner Gründung im Jahr 2025 existierte der Zweckverband Kern-
franken eher als formales Konstrukt. Nun füllt er sich allmählich mit 
Leben. Zum 1. Juni hat Janine Mändlein die Stelle als neue Kernfran-
ken-Managerin angetreten – ein anspruchsvoller Start in einer Phase 
des Übergangs.
Denn bislang war der Verein „Allianz Kernfranken“ Träger vieler Auf-
gaben, die künftig der Zweckverband übernehmen soll. Der Verein 
existiert noch, soll aber bis zum Jahresende aufgelöst werden. Der 
neue Zweckverband befi ndet sich derweil in der Anlaufphase, in der 
Strukturen geschaff en, Abläufe eingespielt und Verantwortlichkeiten 
neu sortiert werden müssen.

werden. Der Freistaat Bayern unterstützt mit dem Förderprogramm 
„Selbstbestimmt Leben im Alter – SeLa“ gezielt den Aufbau solcher 
Strukturen in den Kommunen.
Dank des Programms konnten im Landkreis Ansbach bereits Quar-
tiersmanagerinnen in vier Gemeinden angestellt werden, die nun 
im Landratsamt Ansbach mit Inge Genthner, Sachgebietsleitung für 
besondere soziale Angelegenheiten, und Karin Zelinsky von der Ge-
sundheitsregion plus erstmals zusammenkamen. Antje Michel und 
Anja Feuchtenberger sind in Weidenbach tätig, Madeleine Danner in 
Sachsen bei Ansbach, Katja Biedermann in Petersaurach und Caro-
line Kübler für die Stadt Ornbau. Weitere Kommunen im Landkreis 
befi nden sich aktuell im Antragsverfahren.
Die Aufgaben der Quartiersmanagerinnen sind vielfältig: Sie bauen 
lokale Unterstützungs- und Ehrenamtsstrukturen auf, organisieren In-
formationsveranstaltungen, beraten Bürgerinnen und Bürger vor Ort 
und fördern die Vernetzung mit anderen sozialen Einrichtungen und 
Angeboten. Dank ihrer Ortskenntnis können sie bedarfsorientierte 
Konzepte für die jeweilige Gemeinde entwickeln und so zielgenau dort 
helfen, wo Unterstützung gebraucht wird.
Ziel ist es, älteren Menschen ein möglichst langes, selbstbestimmtes 
Leben in ihrem vertrauten Umfeld zu ermöglichen. Dafür braucht es 
ortsnahe Angebote, kurze Wege und persönliche Ansprechpartner – 
genau hier setzen die Quartiersmanagerinnen an. Durch die Vernet-
zung untereinander wird ihre Arbeit noch weiter gestärkt. 
Es wird deutlich: Die Gemeinden im Landkreis übernehmen Verant-
wortung für die Gestaltung des demografi schen Wandels – und schaf-
fen Strukturen, die ein gutes Leben im Alter ermöglichen. 
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Kindergartennachrichten

Vorsitzender des Zweckverbands ist Bürgermeister Christoph Schmoll 
aus Neuendettelsau. Er zeigt sich überzeugt vom neuen Konstrukt: 
„Alle acht Kommunen werden vom Zweckverband profi tieren. Wir 
setzen großes Vertrauen in diesen Zusammenschluss – nicht jeder 
schwimmt für sich allein.“ Bereits jetzt arbeiten die Kommunen etwa 
bei der Verkehrsüberwachung zusammen, in einem nächsten Schritt 
soll das Thema EDV in Angriff  genommen werden – mit Blick insbe-
sondere auf die Grund- und Mittelschulen in der Region. Ziel ist ein 
einheitlicher technischer Standard, inklusive Vertretungsregelungen 
bei Urlaub oder technischen Problemen.
Auch Sachsens Bürgermeister Bernd Meyer, derzeit noch Vorsitzen-
der des bestehenden Vereins, sieht die Umstrukturierung positiv: „Wir 
wollten die Zusammenarbeit unter den acht Kommunen intensivieren 
– das gelingt mit dem Zweckverband auf einer ganz neuen Ebene.“ 
Denn anders als ein Verein kann ein Zweckverband auch hoheitli-
che Aufgaben übernehmen und entsprechendes Personal einsetzen. 
Während sechs Kommunen als vollwertige Mitglieder dem Zweckver-
band beigetreten sind, haben sich Bruckberg und Dietenhofen über 
eine Zweckvereinbarung angeschlossen. 
Mitten in diesen strukturellen Umbruch ist die neue Managerin Janine 
Mändlein gestartet. Die 35-Jährige ist in Neuendettelsau aufgewach-
sen und hat an der Universität Bamberg einen Masterabschluss in 
Sozial- und Bevölkerungsgeografi e erworben. Nach einigen Jahren 
Berufserfahrung in Köln, unter anderem als Projektassistentin, zog 
es sie zurück in die Heimat. Die Stellenausschreibung für die Kern-
franken-Managerin kam für sie genau zur richtigen Zeit. „Ländliche 
Entwicklung ist ein Themenfeld, das gut zu meinem Studium passt 
und sehr spannend ist – weil es kein Schema F gibt. Es braucht immer 
individuelle, kreative Lösungen“, sagt sie.
Inhaltlich steht viel auf ihrer Agenda: Neben organisatorischem und 
verwaltungstechnischem Aufbau zählt insbesondere die Fortschrei-
bung des ländlichen Entwicklungskonzepts zu ihren zentralen Auf-
gaben. Die Einarbeitung sei herausfordernd, sagt sie, gerade wegen 
der Vielzahl an Themen – teils neu, teils vom bisherigen Verein über-
nommen. Bürgermeister Schmoll freut sich auf die gemeinsame Arbeit 
und betont die Vorteile des Verbandsmodells: „Auch wir Bürgermeister 
lernen voneinander. Gemeinsam lässt sich mehr bewirken – und es ist 
reizvoll, die Arbeit des Zweckverbands bis zur nächsten Wahlperiode 
aktiv mitgestalten zu können.“ 
Die Geschäftsstelle des Zweckverbands zieht zum 1. September in 
die Bahnhofstraße in Neuendettelsau. Eine feste Geschäftsleitung 
steht noch aus, Neuendettelsaus Geschäftsleiter Herr Grün hat diese 
übergangsweise übernommen.

Herbstlicher Tanznachmittag 
der Allianz Kernfranken
Am Samstag, den 25. Oktober 2025, lädt die Allianz Kernfranken 
alle Tanzfreudigen der Generation 60Plus herzlich zum diesjährigen 
„Herbsttanz“ ein. Die Veranstaltung fi ndet von 14:00 bis 18:00 Uhr in 
der Hohenzollernhalle, Ketteldorfer Straße, 91560 Heilsbronn statt.

Freuen Sie sich auf einen beschwingten Nachmittag mit bester Un-
terhaltung, Musik und guter Gesellschaft. In diesem Jahr sorgt das 
beliebte Gesangsduo „Die Gondoleros“ aus Büchenbach für musika-
lische Highlights. 
Unter dem Motto „Kommt in die Gondel, lehnt euch zurück, genießt 
die Tanzveranstaltungen“ nehmen sie uns mit auf eine musikalische 
Reise durch ein Meer aus bekannten deutschen Schlagern, unver-
gesslichen Oldies und volkstümlichen Klängen – natürlich auch mit 
Liedern aus ihrem Album.
Für das leibliche Wohl sorgt wie gewohnt die Bäckerei Hammon aus 
Neuendettelsau mit einem leckeren Angebot.
Der Eintritt ist frei! Ab dem 29. September 2025 können Sie sich unter 
der Telefonnummer 09872 / 806-251 Plätze reservieren. Da die Sitz-
plätze begrenzt sind und der Herbsttanz jedes Jahr großen Anklang 
fi ndet, empfehlen wir eine frühzeitige Anmeldung. 
Die Gemeinden Bruckberg, Dietenhofen, Heilsbronn, Lichtenau, Neu-
endettelsau, Petersaurach, Sachsen bei Ansbach und Windsbach 
freuen sich auf viele gut gelaunte Gäste. 
Also: Tanzschuhe raus und dabei sein – 
beim stimmungsvollen Herbsttanz 2025 in Heilsbronn!

Kindertagesstätte 
„Aurachstrolche“
Mit Schwung ins nächste Kapitel – Unser Kerwa-
Ausfl ug und die Verabschiedung der Vorschul-
kinder 
Am Kirchweihmontag machte sich unser Kindergarten mit dem Bus 
auf den Weg nach Windsbach. Dort erwartete die Kinder ein beson-
deres Erlebnis. Sie durften Karussell fahren und hatten sichtlich Freu-
de dabei. Unser herzlicher Dank gilt der Familie Eschenbacher, den 
Betreibern des Karussells, sowie der VR Bank im südlichen Franken 
in Windsbach, die durch ihre Spende von zwei Fahrkarten pro Kind, 
diesen besonderen Moment ermöglicht hatte.

Das Amtsblatt im Internet
Die aktuelle Amtsblatt-Ausgabe sowie alle 

früheren Ausgaben bis zum Jahr 2016 können 
Sie unter www.windsbach.de/rathaus-service/

amts-mitteilungsblatt fi nden
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Im Anschluss ging es zu Fuß weiter zum Motorik-Spielplatz nach Ret-
zendorf, wo sich die Kinder nach Herzenslust austoben konnten. Zur 
großen Freude gab Theresas Papa noch eine Runde Eis aus. Ein ge-
lungener Abschluss von einem aufregenden Ausflug. 

Auch die Verabschiedung unserer Vorschulkinder war ein besonderer 
Moment im Kindergartenjahr. Gemeinsam mit ihren Familien kamen 
sie zu einer kleinen Feier zusammen. 
Die Kinder sangen stolz ihre Schullieder, hörten die Geschichte vom 
„Zuckertütenbaum“ und präsentierten ihre Büchertaschen auf einem 
Laufsteg. Ein liebevoll vorbereitetes Buffet sorgte für ein gemütliches 
Beisammensein.

Liebe Elicia, Mia, Lina, Luise, Teodora,
Lieber Leon und Johann, geht eure Kindergartenzeit zu Ende, doch 
ein neues Abenteuer beginnt. Wir sind stolz auf euch und wünschen 
euch für die Schule viele schöne Erinnerungen, liebe Freunde und 
ganz viel Freude am Lernen. Wir werden euch vermissen!  
Anne & Anika & Gisi &  Kristina & Lotte
   

Kindertagesstätte „KiWi“
Zauberhaftes Abschiedsfest für 
die Vorschulkinder
Am 22. Juli fand in der KIWI die feierliche Ver-
abschiedung von 14 Vorschulkindern statt. Auf-
grund des nassen Wetters mussten die geplan-
ten Feierlichkeiten kurzerhand in die Innenräume des Kindergartens 
verlegt werden. In der liebevoll dekorierten Turnhalle versammelten 
sich die Familien – voller Vorfreude auf den Auftritt der Vorschulkin-
der. Und der hatte es in sich: Die Kinder zogen schwungvoll mit ih-
ren Erzieherinnen ein, jedes Kind trug stolz seinen selbstdekorierten, 
großen Anfangsbuchstaben aus Pappmaché. Begleitet wurde der Ein-
marsch von einem fröhlichen Gute-Laune-Lied, das sofort für Stim-
mung sorgte. Nach einem perfekt einstudierten Tanz stellten sich die 
Kinder mit ihrem Namen, ihrem zukünftigen Berufswunsch und ihrem 
Schulranzen auf dem Rücken dem Publikum vor – ein besonderer 
Moment für alle Anwesenden. Im Anschluss entdeckten die Kinder in 
ihren Gruppenräumen kleine, selbstgebastelte Schultüten – doch sie 
waren leer! An vielen kunterbunten Mitmachstationen konnten sich 
die Kinder Erinnerungsstücke an ihre Kindergartenzeit erspielen, die 
sie anschließend in ihre Tüten packen durften. Passend zu dem dies-
jährigen Motto „Bunte Unterwasserwelt“ warteten kreative Aktionen 
wie z.B. Muschel-Memory im Sandkasten, ein Wassereimerlauf, ein 
Unterwasser-Mitmach-Lied, Schatzsuche im Meeressand oder das 
Abschießen von Dosen mit Wasserpistolen. Nach dem Stationslauf 
kamen alle Familien noch einmal in der Turnhalle zu einem gemein-
samen Picknick zusammen – ursprünglich für den Retzendorfer Spiel-
platz geplant, aber mindestens genauso gemütlich unter Dach und 
auf trockenem Boden. Den emotionalen Schlusspunkt bildete ein Ab-
schiedslied, gesungen von den Erzieherinnen für die Kinder und ihre 
Familien. Zum großen Finale wurden die Kinder – eine Premiere in der 
KIWI – feierlich „rausgekarrt“: Jedes Vorschulkind wurde von seiner 
Erzieherin in einer Schubkarre aus dem Kindergarten Richtung Schu-
le gefahren und „ausgeladen“. Ein herzlicher, fröhlicher Abschluss, der 
bei allen für Lacher und Applaus sorgte. Im Namen aller Vorschulel-
tern bedanke ich mich ganz herzlich beim gesamten KIWI-Team für 
dieses wunderbare und liebevoll gestaltete Abschiedsfest.

Mit diesem Artikel verabschiede auch ich mich – aus dem Elternbeirat 
– und nutze die Gelegenheit, um im Namen des Gremiums all den 
Eltern zu danken, die nun gemeinsam mit ihren Kindern in Richtung 
Schule aufbrechen. Vielen Dank für euer jahrelanges Engagement: 
Peter Rüttel, Jana Roßmeisl, Judith Leidenberger sowie Saskia und 
Patrick Saile. Für den Elternbeirat: Kathrin Hofmann

Andacht zum Kindergartenjahresende mit Frau Pfarrerin Walz
Zum Abschluss des Kindergartenjah-
res durften wir uns über den Besuch 
von Frau Pfarrerin Walz freuen. In ei-
ner liebevoll gestalteten Andacht un-
ter dem Thema „Gott geht mit – der 
Weg durch den Kindergarten“ wurden 
die Kinder und Erzieherinnen einge-
laden, auf das vergangene Jahr zu-
rückzublicken und mutig nach vorne 
zu schauen.
Gerade für die Krippenkinder, die nun 
in den Kindergarten wechseln und 
die Vorschulkinder, die sich auf ihren 
Weg in die Schule vorbereiten, be-
ginnt ein neuer Abschnitt. Aber auch 
alle anderen Kinder haben in diesem 
Jahr viele kleine Schritte gemacht 
und sind gewachsen, haben Neues gelernt und sich weiterentwickelt.
An einem Barfußpfad konnten die Kinder mit allen Sinnen erleben, 
dass Wege ganz unterschiedlich sein können: weich, steinig, leicht 
oder schwer. 
Begleitet wurde die Andacht von stimmungsvollen Liedern.
Ein herzliches Dankeschön an Frau Pfarrerin Walz, die sich Zeit ge-
nommen und die diese Andacht mit viel Herz gestaltet hat. 

Wir wünschen unseren Vorschulkindern einen erfolgreichen Start in 
die Schulzeit und viele schöne Erlebnisse auf ihrem weiteren Weg. 
Ebenso freuen wir uns auf die gemeinsame Zeit mit unseren neuen 
Krippen- und Kindergartenkindern und wünschen ihnen einen tollen 
Start in eine unvergessliche und erlebnisreiche Zeit bei uns in der Kiwi.

Kindertagesstätte 
„Mukki“
Wir wünschen unseren ehemali-
gen Vorschulkindern einen schö-
nen Schulstart! 
Liebe Lena, Lela, Hanna, Alicia 
Marlene und lieber Lukas, 
für Euch beginnt nun eine spannen-
de Zeit in der Schule und wir wün-
schen Euch, dass ihr viel Freude am 
Lernen habt, neue Freundschaften 
schließt und jeden Tag mit viel Neu-
gier startet! Habt eine wunderschö-
ne Zeit! Danke für Eure bunt gestal-
teten Zaunlatten, die nun unseren 
Gartenzaun schmücken und uns 
immer an Euch denken lassen. 
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Schul- und Bildungsnachrichten

Einladung zu unserem Herbstbasar
Am Sonntag, den 21. September lädt unser Elternbeirat wieder herz-
lich zum Herbstbasar ein. 
Es erwartet Euch ein buntes Angebot: gut erhaltene Kinderkleidung, 
Spielsachen, Bücher, etc. sowie kühle Getränke, Kaffee und leckerer 
selbstgebackener Kuchen. Der Erlös kommt wie jedes Jahr den Kin-
dern zugute.  Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher! 

Kindertagesstätte Villa Kunterbunt – 
Haus für Kinder
Aufregende letzte Wochen für 
unsere Vorschulkinder
Der Juli war wahrlich ein er-
eignisreicher Monat für unsere 
Vorschulkinder – zum einen er-
kundeten sie mit ihren Erziehern die Grundschule (Aula, Sekretariat, 
Pausenhof, Umkleiden, OGTS), zum anderen durften sie am Unter-
richt der 1.Klassen teilnehmen.
Ende Juli bekamen unsere Vorschulkinder dann auch noch Besuch 
von einem ganz besonderen Gast in der Villa Kunterbunt. 
Der Verkehrspolizist Herr Schweigert kam in die Villa Kunterbunt und 
besprach mit den Kindern allerhand zum Thema „Verkehrserziehung“.
Herr Schweigert startete mit einer Fra-
gerunde, in der er von den Kindern wis-
sen wollte, woran man einen „echten“ 
Polizisten von einem „unechten“ unter-
scheiden könne. Natürlich hatten unse-
re Vorschulkinder allerlei Ideen, wie z.B. 
das man dies doch an der Polizeimütze, 
den Handschellen oder anhand der Klei-
dung erkennen müsste.
Dieses erste Beschnuppern war wichtig, 
damit die Kinder die Polizei als Freund 
und Helfer wahrnehmen. Als nächstes besprachen wir verschiedene 
Sicherheitsregeln im Straßenverkehr, wie z. B. das richtige Verhalten 
an Kreuzungen, Zebrastreifen oder an Ampeln.

Die Vorschulkinder lernten, dass man an sogenannten „Stoppsteinen“ 
(=Bordsteinkante) stehen bleiben muss, links – rechts - links nach Au-
tos schauen sollte, um danach zügig die Straße zu überqueren.
Nachdem der Dauerregen an diesem Tag nachgelassen hatte, ging 
es mit Herrn Schweigert nach draußen, um das Gelernte in der Praxis 
zu erproben.
Alle Vorschulkinder meisterten mit Bravour 
das richtige Überqueren der Straße und durf-
ten danach sogar einen Blick ins Polizeiauto 
werfen samt Ausprobieren der Polizeisire-
ne. Das gefiel natürlich allen Kindern. Zum 
Abschluss des Besuches gab es von Herrn 
Schweigert noch ein Arbeitsheft als Haus-
aufgabe über die Sommerferien und einen 
Leuchtstern für die Büchertasche, mit dem 
Versprechen, dass man sich in den ersten 
Schulwochen wiedersehen würde. Nun kann 
das spannende Abenteuer „Schule“ für die 
Vorschulkinder guten Gewissens starten.

Offene Ganztagesschule Windsbach
Abschiedsfeier der vierten Klassen der OGTS 
Am 18.07.2025 feierten die Spatzen und die Buntspechte den Ab-
schied der vierten Klassen. Zunächst wurden die Kinder herzlichst in 
Empfang genommen und speisten gemeinsam am Tisch. 
Anschließend fand bei den Spatzen die geplante Schnitzeljagd durch 
Windsbach statt, bei welcher die Kinder in zwei unterschiedlichen 
Gruppen aufgeteilten wurden. Zum Schluss gab es für die Kinder ein 
paar Luftballons und etwas Süßes. 
Zurück in der Schule gab es zur Erholung für alle Vanilleeis mit heißen 
Himbeeren. Nachdem die Kinder eine kleine Verschnaufpause hatten, 
übergaben wir ihnen die vorbereiteten Ordner mit Erinnerungen. Es 
waren individuell gebastelte Sachen, viele Fotos und ein Abschieds-
brief zur Erinnerung an die OGTS darin zu finden. 
Die Buntspechte hatten Spaß bei einer Disco und einem Kosmetik-
studio, woraufhin ein Fotoshooting stattfand. Auf Wunsch der Kinder 
gingen danach alle auf eine Geisterjagd. 

Als Highlight der Abschiedsfeier gab es für beide Gruppen ein Ver-
steckspiel im gesamten Schulhaus. Die Buntspechte verbrachten 
die Nacht in der Schule, während die Spatzen am späten Abend den 
Nachhauseweg antraten. Beide Gruppen bedanken sich bei den El-
tern für die vier Jahre. Wir wünschen alles Gute für die Zukunft! 

Sommerfest der OGTS 
Wie jedes Jahr feierte die OGTS ihr Sommerfest, welches in der Stadt-
halle stattfand. Viele Kinder, Eltern und Gäste kamen zusammen, um 
gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen. 
Zu Beginn sang die Chor-AG unter der Leitung von Alexander Darscht 
etwas vor, woraufhin ein paar Kinder der Mittelschul-OGTS einen mu-
sikalischen Beitrag leisteten. 

Unter dem Motto ,,Wir entdecken unsere Sinne” konnten die Kinder 
sich an verschiedenen Stationen ausprobieren. Dabei konnten sie ihr 
Gleichgewicht testen, Dinge erfühlen, riechen, schmecken, als auch 
optische Täuschungen begutachten und basteln. Wer alle Stationen 
besucht und Stempel gesammelt hat, durfte an einer Verlosung teil-
nehmen und tolle Preise gewinnen. 

Grund- und Mittelschule Windsbach
Informationen zum ersten Schultag
Der erste Schultag beginnt für die Klassen 2-9 um 8:00 Uhr. 
Die ersten Klassen werden um 9:00 Uhr auf dem Schul-
hof begrüßt. 
Der Unterricht endet in der ersten Schulwoche um 11:15 Uhr. Die Busse 
fahren um 12:15 Uhr. 
Ab dem ersten Schultag werden die Kinder auch in unserer Offenen 
Ganztagsschule betreut. Am 15.09. ist keine Ferienbetreuung.
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Für das leibliche Wohl war dank Essensspenden der Eltern gut ge-
sorgt. Außerdem wurden noch Eis, Kaffee und Getränke angeboten. 
In einer kleinen Ausstellung zeigten wir Fotos und kreative Bastelar-
beiten der Kinder. 
Wir bedanken uns herzlich bei den Eltern, Kindern und allen die mit-
gemacht haben.

Johann-Sebastian-Bach-Gymnasi-
um Windsbach
Berlin, Berlin  - wir fahren nach Berlin!
Da sich die Fußballerinnen des Johann-Sebastian-
Bach-Gymnasiums Anfang Juli bei einem Qualifikationsturnier auf 
dem heimischen Sportplatz als beste Mannschaft Nordbayerns erwie-
sen hatten, durften sie im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“ 
beim Landesfinale in Geroldshausen bei Wolnzach gegen die Meiste-
rinnen aus Südbayern antreten. 
Dank einer sehr geschlossenen Mannschaftsleistung hatten die Geg-
nerinnen aus Donauwörth dem druckvollen Spiel der dreizehn- bis vier-
zehnjährigen Windsbacherinnen kaum etwas entgegenzusetzen. Die 
Halbzeitführung von 2 : 0 wurde bis zum Schlusspfiff auf 7 : 2 erhöht. 
Stolz nahmen die Spielerinnen die Goldmedaille Bayerns im Empfang 
und freuen sich sehr, den Freistaat beim Bundesfinale im September 
in Berlin vertreten zu dürfen. 

Musikschule Rezat-Mönchswald
Am 19. Juli 2025 präsentierte das Orchester und 
Ensembles der Musikschule Rezat-Mönchswald 
e.V. ein buntes und niveauvolles Programm.
Von den Jüngsten der musikalischen Früherzie-
hung bis hin zu Ensembles mit Tischharfen, Streich-
quartett, Gitarrenensemble, Percussionensemble und dem Orchester 
der Musikschule, wurde musiziert. Musik von Händel, Piazolla, Elling-

ton und anderen, waren zu erleben. Der krönende Abschluss war die 
Filmmusik zu „Fluch der Karibik“. Wir wünschen allen Familien und er-
wachsenen Musikschülern schöne Ferien und freuen uns auf das kom-
mende Schuljahr.

Die Windsbacher
Gastfamilien gesucht!
Vom 21. bis 24. Oktober 2025 empfangen 
die Windsbacher wieder einen ukrainischen 
Gastchor (Jungs und Mädchen). Wir suchen weltoffene Familien aus 
Windsbach und direkter Umgebung, die mindestens zwei Kinder auf-
nehmen und den jungen Musikerinnen und Musikern eine bereichern-
de Zeit ermöglichen.
Tagsüber ist im Regelfall Programm für die Sängerinnen und Sänger 
geplant. Es geht vor allem um die Beherbergung und einen kulturellen 
Austausch in den Randzeiten. 
Gastfamilien, die nicht fußläufig zum Campus der Windsbacher wohnen, 
müssten bitte die täglichen Fahrten (Bringen und Holen)  zu unserem 
Internatsgelände übernehmen.
Möchten Sie Gastfamilie werden? Bitte melden Sie sich mit Angaben, 
wie viele Kinder Sie aufnehmen können und in wie vielen Zimmern. 
Die Windsbacher freuen sich sehr über Ihre Unterstützung!
Kontakt:Johanna Lämmermann-Tonesz
Konzertorganisatorin
Windsbacher Knabenchor & Mädchenchor
E-Mail: johanna.laemmermann@windsbacher.de

Chorandachten der Windsbacher
In Kooperation mit der Musikschule Rezat-Mönchswald
16.10.25 19 Uhr 	 St. Georg Immeldorf 
22.10.25 18 Uhr 	 St. Sebald Nbg. mit ukrainischen Partnerchören 
	 Vognyk und Dzvinochok
23.10.25 19 Uhr 	 mit ukraninischen Partnerchören im Chorsaal 
	 Windsbach 
19.11.25 10 Uhr 	 Gottesdienst St. Margareta Windsbach 
27.11.25 19 Uhr 	 Adventsandacht 
22.01.26 19 Uhr 	 Chorsaal Windsbach 
26.02.26 19 Uhr 	 Chorsaal Windsbach

Neues Kuratorium der Windsbacher gewählt 
Das Kuratorium der Windsbacher hat sich nach einer Satzungsände-
rung neu konstituiert. Das Gremium, das in seiner Funktion einem Auf-
sichtsrat entspricht, begleitet und berät die strategische Ausrichtung 
des Evangelisch-Lutherischen Internats, der Heimat des Windsbacher 
Knabenchors und des neu gegründeten Windsbacher Mädchenchors. 
Zur neuen Vorsitzenden wurde Prof. Johanna Haberer gewählt: Theolo-
gin, Publizistin und langjährige Medienethik-Professorin an der Universi-
tät Erlangen-Nürnberg. Mit ihrer breiten Erfahrung in Kirche, Kultur und 
Kommunikation bringt sie wertvolle Impulse für die Zukunft der Winds-
bacher mit. Ebenfalls ins Kuratorium gewählt bzw. entsandt wurden: 
Wolfgang Böhm, Kirchenrat und Referent für Gottesdienst und Kirchen-
musik, ins Kuratorium entsandt von der Evang.-Luth. Kirche in Bayern, 
Klaus-Ulrich Feiler, Managementberater und Coach, ehemaliger Winds-
bacher und Internatsdirektor a.D., Simon Pickel, Künstlerischer Leiter 
des Mozartfests Augsburg, Musikwissenschaftler sowie Kulturmanager 
und ehemaliger Windsbacher und Andreas Schalk, Betriebswirt und seit 
2016 Mitglied der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. 
Mit diesem breit aufgestellten Team ist das Kuratorium bestens gerüs-
tet, die erfolgreiche Arbeit der Windsbacher weiterhin verantwortungs-
voll zu begleiten. 
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Vereine und Verbände

Die Verantwortung für die Inhalte und Bilder in diesem Abschnitt liegt 
bei den Vereinen und Verbänden.

Volkshochschule Windsbach - 
Kursangebote 2025
Bei Interesse an einem Kurs, melden sie Sich 
gerne online unter www.vhs-lkr-ansbach.de an. 
Möchten Sie die Anmeldung lieber per-
sönlich durchführen, dann kommen Sie 
gerne bei uns im Rathaus EG/ Zimmer 
Nr. 05 vorbei.

Die An- bzw. Abmeldung zu den einzel-
nen Kursen muss bis spätesten 
3 Tage vor Kursbeginn erfolgen. 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 
der Telefonnummer 09871 6701-41 oder 
per Mail katharina.halter@windsbach.
de zur Verfügung. Alle Angaben sind 
wie immer ohne Gewähr.

Chorandachten
Erste Saisonhälfte 2025/26

 
09.10.25 19 Uhr Chorsaal Windsbach 
16.10.25 19 Uhr St. Georg Immeldorf 
22.10.25 18 Uhr St. Sebald Nbg. 
   mit ukrainischen  
   Partnerchören Vognyk und  
   Dzvinochok 
 

23.10.25 19 Uhr mit ukraninischen 
   Partnerchören im 
   Chorsaal Windsbach 
19.11.25 10 Uhr Gottesdienst 
   St. Margareta Windsbach 
27.11.25 19 Uhr Adventsandacht 
22.01.26 19 Uhr Chorsaal Windsbach 
26.02.26 19 Uhr Chorsaal Windsbach 

E-Mail: chorbüro@windsbacher.de   •   Tel: (09871) 708200

Windsbacher.de

in 

Zusammenarbeit 

mit der 

Musikschule 

Rezat-Mönchswald

Erwin-Fricke-Stiftung unterstützt musikalisches Schaff en der Windsbacher
„Mit Freude“ überreichte Vorstandssprecher Ingo Hayduk als Gast einer 
Probe im Windsbacher Chorzentrum die diesjährige Spende der Ansba-
cher Erwin-Fricke-Stiftung an die Windsbacher. Der Vorstand der Fricke 
Stiftung zeigte sich nach dem Besuch der Chorprobe, in der Kantaten 
Johann Sebastian Bachs für die Bachwoche Ansbach geprobt wurden, 
tief beeindruckt von der stimmlichen Leistung der jungen Sänger. Im 
Gespräch erläuterte Hayduk den Choristen die Entstehungsgeschichte 
der vom Ansbacher Klavierbauer und Musikalienhändler Erwin Fricke 
gegründeten Stiftung. Die Windsbacher fi nanzieren mit den regelmä-
ßigen Spenden der Fricke-Stiftung besondere Programme mit Orches-
tern, CD-Aufnahmen und auch den Stimmbildungsunterricht. Neben 
dem Windsbacher Knabenchor werden in jedem Jahr die Ansbacher 
Kammerspiele, das Ansbacher Kammerorchester und die Genossen-
schaft „Theater Ansbach – Kultur am Schloss“ über die kontinuierliche 
Zuwendung der Stiftung gefördert. Der Wert der aktuellen Spende für 
den Windsbacher Knabenchor beläuft sich auf insgesamt 8.000 Euro. 
In den vergangenen Jahren wurden fast 275.000 Euro an die Winds-
bacher ausgeschüttet.

Schulförderverein der Grund- u. Mittelschule 
Windsbach e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung des Schulförderverein 
der Grund- u. Mittelschule Windsbach e.V.
Der Schulförderverein der Grund- u. Mittelschule Windsbach e.V. 
lädt ein zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am Montag, 
29.09.2025  Beginn 19.00 Uhr in der Aula der Grund-/Mittelschule 
Windsbach, Jahnring 1, 91575 Windsbach.

Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 
2. Bericht des Vorsitzenden 
3. Bericht der Schatzmeisterin 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Entlastung des Vorstandes sowie der Kassenprüfer 
6. Neuwahlen des Vorstandes 
7. Allgemeines zur Schulsituation 
8. Rückblick 
9. Weitere Wünsche und Anträge
Wir würden uns freuen, viele Mitglieder, Eltern, Förderer und Freunde 
des Fördervereins und der Grund-/Mittelschule Windsbach begrüßen 
zu dürfen.

gez.
Peter Rüttel 1. Vorsitzender 
Jürgen Lang Schriftführer

Feuerwehr Sauernheim
Grillfest der Feuerwehr Sauernheim ein voller Erfolg – 
Wetterglück trotz schlechter Vorhersage
Trotz einer durchwachsenen Wetterprognose und angekündigtem 
Dauerregen war das Grillfest der Freiwilligen Feuerwehr Sauernheim 
ein voller Erfolg. Entgegen aller Erwartungen hielt das Wetter, fast 
kein Tropfen Regen trübte die Stimmung.

Zahlreiche Gäste fanden den Weg zur Festhalle und genossen bei 
angenehmer Witterung einen geselligen Nachmittag. Besonders gro-
ßen Anklang fand die umfangreiche Kuchenauswahl, die mit viel Liebe 
von der Dorfgemeinschaft vorbereitet wurde. Auch die Grillspeziali-
täten und der Braten kamen bestens an und sorgten für zufriedene 
Besucher.
Ein besonderer Dank geht an Frau Pfarrerin Walz, die sich ganz spon-
tan dazu bereit erklärt hat, in dem Video zur Baumpfl anzchallenge 
mitzuwirken und unseren gepfl anzten Baum zu segnen. 
Die Feuerwehr Sauernheim bedankt sich herzlich bei allen Gästen 
und Helfern für ihre Unterstützung und freut sich schon jetzt auf das 
nächste Fest!                Foto und Text Kathrin Haumann 

OGV Windsbach
Sonnenblumenwettbewerb 
des Obst- und Gartenbauvereins Windsbach 
Betriff t die Eltern der Kinder, die im September eingeschult werden. 
Der OGV hat im April in den Kindergärten wieder Sonnenblumensa-
men an die Vorschulkinder verteilt. Wir hoff en, dass die Blumen gut 
gewachsen sind. Bitte denken Sie daran, ein Bild Ihres Kindes mit der 
Größenangabe der Sonnenblume zu machen, den Namen zu vermer-
ken und dies an folgende Mail zu schicken: info@ogv-windsbach.de 
Einsendeschluss ist der 14.09.2025
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Pilzwanderung und Obstpresse 
Der Obst- und Gartenbauverein organisierte im vergangenen Jahr 
eine geführte Pilzwanderung mit geschulten Pilzberatern. Die Veran-
staltung war sehr gut besucht, sodass umgehend ein Termin für die-
ses Jahr gebucht wurde. Am 27.09.2025 werden in den Wäldern rund 
um die große Streuobstwiese Pilze gesucht. Treffpunkt ist 09:30 Uhr 
auf der großen Streuobstwiese. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung 
erforderlich, welche telefonisch bei Fr. Glückselig erfolgen kann: Tel.: 
09871 65966; Kosten für Mitglieder 4€, Nichtmitglieder 6€ p.P.
 
Bereits einen Tag zuvor, am 26.09.2025 wird die Mobile Obstpresse 
wieder auf den Hof der Feuerwehr in der Retzendorfer Straße kom-
men. Zwischen 09:00 und 13:00 Uhr können Sie dort Ihr angeliefertes 
Obst pressen lassen. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich, bitte 
ebenfalls telefonisch bei Fr. Glückselig (siehe oben). Die Kinder der 
Kindergärten werden wie jedes Jahr eingeladen die Obstpresse zu 
besuchen.

VdK - Ortsverband Windsbach
Einladung Vdk Tagesfahrt nach Vierzehnheiligen am 20.09.2025

Abfahrt: 8.00 Uhr Gasthaus Dorschner Windsbach
10.30 Uhr Basilika Vierzehnheiligen 
12.00 Uhr Mittagessen im Kurpark Café Bad Staffelstein 
14.00 Uhr Gottesackerrundfahrt etwa eineinhalb Stunden 
Freizeit im Kurpark: Spaziergang oder Kaffeebesuch? 
16.00 Uhr Rückfahrt 
18.00 Uhr Abendessen im Gasthaus Meyerle in Haag 
19.30 Uhr Rückfahrt nach Windsbach 
20.00 Uhr Ankunft Windsbach 

Im Fahrpreis enthalten: 
Fahrt, Gottesackerrundfahrt und Führung in der Basilika Vierzehnhei-
ligen 
Fahrpreis: Mitglieder 32,00€ 
Nichtmitglieder 37,00€ 

Anmeldung: Werner Roßmeisl Windsbach 
Tel: 09871/9193 
der VdK-Vorstandschaft 

Stadt Apotheke Windsbach im Kuvert: 
Adresse, Telefonnummer und Fahrpreis 
Die VdK- Vorstandshaft freut sich auf eine rege Teilnahme

TSV Windsbach
2. Bundesliga Tischtennis

Abteilung Turnen
Übungsleiterin Jutta Enghardt 
verabschiedet sich aus der Wirbelsäulengymnastik
Nach über 25 Jahren, die sie 
die Gruppe geleitet hat, wurde 
sie in ihrer letzten Stunde von 
der Abteilungsleitung mit ei-
nem Dankeschön verabschie-
det. Als Nachfolgerin konnte 
sie Olga Großberger gewin-
nen, die bereits als Vertretung 
tätig war. Los geht’s wieder 
mit der Gruppe „Rückenfit-Bo-
denlos“ am 22.09.25 um 18:30 
Uhr in der Doppelturnhalle. 
Natürlich ist Jutta noch wei-
terhin aktiv mit ihrer Gruppe 
„Tanz mit – bleib fit“. Diese 
trifft sich immer montags von 
19:45 - 21:00 Uhr in der Dop-
pelturnhalle.
Herzlichst bedankt sich die 
Abteilung bei Jutta für ihr En-
gagement in all den Jahren!!!

Ski- und Fitnessgymnastik
Bald ist es wieder soweit. Am 15. Oktober beginnt die Ski- und Fitnessgym-
nastik mit Thomas und Susi. Jeden Mittwoch von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr in 
der Doppelturnhalle der Mittelschule Windsbach.
Das abwechslungsreiche Fitness- und Ausdauertraining, nicht nur für Skifah-
rer, ist für Jedermann und -frau geeignet.
Bei dem über 15 Stunden laufenden Kurs sind Vereinsmitglieder 
ebenso wie Nichtmitglieder herzlich eingeladen.
Information und Anmeldung bei Thomas Lies Tel. 01775703501 oder 
direkt in der Turnhalle.

TSV 1892 Windsbach
2. Bundesliga Tischtennis

Powered by

Samstag, 20.09.2025, 18 Uhr:

SV Union Velbert 

Samstag, 04.10.2025, 18 Uhr:

TTC Indeland Jülich

Samstag, 25.10.2025, 18 Uhr:

1. FC Saarbrücken II 

Samstag, 29.11.2025, 18 Uhr:

Oldenburger TB

Samstag, 06.12.2025, 18 Uhr:

TV Hilpoltstein 

Samstag, 07.02.2026, 18 Uhr:

1. FC Köln 

Samstag, 14.02.2026, 18 Uhr: 

TTC SR Hohenstein-Ernstthal

Samstag, 14.03.2026, 18 Uhr:

1 .FSV Mainz 05 

Sonntag, 19.04.2026, 14 Uhr:

TTC Fortuna Passau

ALLE HEIMSPIELE IN DER ÜBERSICHT:

SG Sachsen/Windsbach
Die SG Sachsen/Windsbach lädt Windsbacher Fußballfans 
herzlich zu den Heimspielen der Saison 2025/2026 ein!
Die Mannschaften rund um Trainer Thomas Regler 
sind am 03.08.2025 in die neue Spielzeit gestartet. 
Die Erste spielt, wie auch im Vorjahr, in der Kreisklas-
se 2. Die Zweite startet nach ihrem Abstieg aus der A-
Klasse als B9-Mannschaft in der B-Klasse 2.
Nach einem deutlichen Umbruch und dem Abgang einiger wichtiger 
Leistungsträger steht die Spielgemeinschaft vor einer spürbaren Her-
ausforderung. Entsprechend wichtig ist auch der Support von außen!
Anbei die Übersicht der Heimspiele der SG SW bis zur Winterpause, 
aufgeteilt auf die Spielorte Windsbach und Sachsen.

Tag Datum Spielort Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft

Sonntag 07.09.2025 TSV Windsbach 13:00 Uhr SG SW II TSV Fichte AN II
Sonntag 21.09.2025 1. FC Sachsen 13:00 Uhr SG SW II SV Raitersaich II
Freitag 03.10.2025 TSV Windsbach 13:00 Uhr SG SW II SG Weidenbach/Ornbau II

Sonntag 12.10.2025 1. FC Sachsen

Sonntag 02.11.2025 1. FC Sachsen 12:30 Uhr SG SW II DJK/SV Mitteleschenbach II
Sonntag 16.11.2025 TSV Windsbach 12:30 Uhr SG SW II 1. FC Heilsbronn II

Sonntag 07.09.2025 TSV Windsbach 15:00 Uhr SG SW I RSV Sugenheim
Sonntag 21.09.2025 1. FC Sachsen 15:00 Uhr SG SW I TSV Neustadt/Aisch
Freitag 03.10.2025 TSV Windsbach 15:00 Uhr SG SW I TSV Flachslanden

Sonntag 12.10.2025 1. FC Sachsen 15:00 Uhr SG SW I SV Losaurach
Sonntag 02.11.2025 1. FC Sachsen 14:30 Uhr SG SW I SC Wernsbach-Weihenzell

Sonntag 16.11.2025 TSV Windsbach 14:30 Uhr SG SW I 1. FC Heilsbronn

SG Sachsen/Windsbach II

SG Sachsen/Windsbach I

Spielfrei!

Wir laden hiermit alle Unterstützer und Fans dazu ein, die Heimspie-
le zu besuchen und beide Mannschaften im Spielbetrieb zu unterstüt-
zen! Bei allen Spielen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt, der 
Unterhaltung auf und neben dem Platz steht damit nichts im Wege.
Wir freuen uns auf euch!

Die Spielgemeinschaft Herrenfußball
1. FC Sachsen / TSV 1892 Windsbach
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1.FCN Fanclub Brunn und Umgebung 
feierte sein 40-jähriges Jubiläum
MOOSBACH: „Seit 1985“ stand auf den neuen Shirts des Fanclubs - 
denn Ende Juli feierte der 1.FCN Fanclub Brunn und Umgebung sein 
40-jähriges Bestehen auf dem Gelände der Zimmerei Kleinöder.
Den Auftakt am Freitag machte das Schafkopfturnier mit zahlreichen Par-
tien. Am Samstag erfolgte der große Festabend zum Jubiläum, welcher 
vom 1. Vorstand Robert Papp eröffnet wurde. Wir erhielten Besuch von 
zahlreichen Ehrengästen - darunter Mitglieder des Aufsichtsrats des 1. 
FCN und zwei ehemaligen Spielern: Dieter Frey sowie dem beim Fan-
club Brunn bereits alteingesessenen Dieter Eckstein. Viele befreunde-
te Fanclubs feierten mit uns und hatten Geschenke dabei.
Die Gründungsgeschichte des Vereins wurde von „Gründungsvater“ Bernd 
Papp erzählt, in welcher sich 1985 (nach dem Aufstieg des 1.FCN) der 
Fanclub gründete. Die dem Fanclub verbleibenden Gründungsmitglie-
der Erwin Endres, Lorenz Endres, Rainer Grillenberger, Michael Knopp, 
Rainer Kleinöder, Bernd Papp und Klaus Papp wurden anschließend 
unter großem Applaus geehrt. 
Der ofÏzielle Teil des Festabends wurde mit dem eigens umgedichteten 
Lied der Liveband auf „Dankeschön 40 Jahre Fanclub Brunn und Um-
gebung“ im Chor beendet. Zahlreiche Glubberer feierten bei Livemu-
sik, gutem Essen, Barbetrieb und toller Stimmung in der geschmückten 
Halle. Für die kleinen Glubbfans gab es eine Hüpfburg sowie Fußball-
Dart. Großen Anklang fand auch die liebevoll gestaltete Fotowand mit 
historischen Momenten aus 40 Jahren Fanclub. 
Sämtlicher Betrag der Gastgeschenke wird an den Hospizverein Neu-
endettelsau/Windsbach e.V. gespendet. Die Vorstandschaft möchte sich 
nochmals bei allen Besuchern, Ehrengästen und Freunden des Fan-
clubs für den Besuch bedanken. Ein großes Dankeschön geht an die 
vielen Helferinnen und Helfer des Fanclubs - und ganz besonders an 
die Familie Kleinöder. Ohne Euer Engagement hätte dieses außerge-
wöhnliche Fest (im Trockenen!) nicht stattfinden können. 

Text + Foto: Lukas Papp

Kirchliche Nachrichten

Evang. Luth. Pfarramt Windsbach 
Gottesdienste
So., 07.09.	 09.30 Uhr	 GD (Bischof i. R. July)			 
		  Stadtkirche				  
	 10.45 Uhr	 PredigtGD (Bischof i. R. July)		
		  Gottesruhkapelle 
So., 14.09.	 09.30 Uhr	 GD + Taufe (Pfrin. Walz) + Kigo		
		  Stadtkirche				  
	 19.00 Uhr	 AbendGD (Pfrin. Walz)			 
		  Gottesruhkapelle 
So., 21.09.	 10.30 Uhr	 FamGD z. Gemeindefest (Pfrin. Walz)	
		  Stadtkirche 
So., 28.09.	 18.00 Uhr	 GD „Heute einmal anders“ 
		  (Dekan Schlicker)	Stadtkirche 
So., 05.10.	 09.30 Uhr	 FamGD z. Erntedankfest (Pfrin. Walz)	
		  Stadtkirche 
Di., 07.10.	 15.00 Uhr	 SeniorenGD (Pfrin. Walz)			 
		  Phönix-Sozialzentrum 
 
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Gottesdienste auch unserem 
Schaukasten, unserer Homepage www.windsbach-evangelisch.de 
und aus der Presse. Vielen Dank! Die Gottesdienste sind auch anzu-
hören unter: www.windsbach-evangelisch.de

Veranstaltungen 
Eltern-Kind-Gruppe	 mittwochs von 10.00 - 11.30 Uhr, 
Gemeindehaus – Kontakt: Patricia Vogt Handy-Nr. 0176 54 00 18 76  
Svenja Pittroff Handy-Nr. 0160 94 60 83 94

Kirchenchor	
dienstags, 19.30 Uhr, Gemeindehaus		   
Kontakt: Stefanie Hruschka-Kumpf
donnerstags, 16.00 – 17.00 Uhr für Kinder ab 6 Jahren, 
Gemeindehaus, Kontakt: Evamaria Scheidel

Posaunenchor		
donnerstags, 20 Uhr, Gemeindehaus, Kontakt: Hanna Wagner

Gesprächskreis – Glaube und Alltag	
14-tägig Dienstag ab 09.30 Uhr, 
Kontakt: Christine Pfeiffer Tel. 09871-9945

„Frühstück Frauen miteinander“ – offener Kreis für alle Frauen 	
jeden 1. Mittwoch im Monat, 9.00 Uhr, 
Heinrich-Brandt-Haus 
Kontakt: Larissa Ulmer, Traudi Eyselein

Seniorentreff: 
Dienstag, 16.09., 14.15 Uhr 
Ausflug zum Kloster Heidenheim, 
Treffpunkt Heinrich-Brandt-Haus
Dienstag, 14.10., 14.30 Uhr 
Bürgerversammlung mit Bürgermeister Matthias Seitz, 
Heinrich-Brandt-Haus

Tanzen	
mittwochs, 03.09., 17.09., 01.10., 15.10., 05.11., 19.11., 03.12. und 
17.12. immer am 1. und 3. Mittwoch im Monat 
jeweils von 16.30 – 18.00 Uhr im Heinrich-Brandt-Haus
Kontakt: Jutta Enghardt, Tel.-Nr. 09871 598

Gemeindefest 		
Sonntag, 21.09., 10.30 Uhr Familiengottesdienst in der Stadtkirche
Anschließend Mittagessen / Kaffee und Kuchen / Spiel und Spaß für 
Kinder im Gemeindehaus.
Wir laden Euch zu unserem Gemeindefest ein!
Wir freuen uns auf wertvolle Begegnungen, schöne Gemeinschaft, 
gute Musik und ein fröhliches Miteinander.

Erntedankgaben	
Auch dieses Jahr sammeln die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
der Evang. Kirchengemeinde vom 25.09. bis 04.10.2025 wieder Le-
bensmittel- und Geldspenden für die Windsbacher Tafel anlässlich 
des Erntedankfestes. Falls niemand bei Ihnen vorbeikommt, freuen 
wir uns über Ihre Spenden, die Sie am Freitagnachmittag (03.10. von 
15-17 Uhr) und Samstagvormittag (04.10. von 9-11 Uhr) an der Stadt-
kirche abgeben können. 
Herzlichen Dank für Gaben und Spenden für die Windsbacher Tafel!

Evang. Luth. Pfarramt Bertholdsdorf
Gottesdienste in der Kirchengemeinde Bertholdsdorf

06. September 2025, Samstag Kirchweih Wollersdorf
15.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Bosch

07. September 2025, 12. Sonntag nach Trinitatis
11.00 Uhr Einladung Seegottesdienst Absberg-Seespitz

14. September 2025, 13. Sonntag nach Trinitatis
09.00 Uhr Gottesdienst Blickwinkel, Pfarrer Bosch 

21. September 2025, 14. Sonntag nach Trinitatis
09.00 Uhr Gottesdienst, Prädikant Kalippke

28. September 2025, 15. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Einladung Festgottesdienst CVJM
Burg Wernfels, Landesbischof Kopp
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18.00 Uhr Heute einmal anders Gottesdienst 
Stadtkirche Windsbach, Dekan Schlicker

05. Oktober 2025, Erntedank
9.00 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer Bosch

Pfarrei St.Bonifatius Windsbach und 
Pfarrei St. Vitus Veitsaurach

Gottesdienste in der Pfarrei Windsbach
Sonntags:  08:30 Uhr hl. Messe am 1. und 3. Sonntag im Monat
 10:00 Uhr hl. Messe am 2. und 4. (u. ggf. 5.) 
 Sonntag im Monat
Erster Sonntag im Monat: 08:30 Uhr hl. Messe, anschl. Kirchencafé 
  
Montags: 09:00 Uhr hl. Messe
Donnerstags: 18:00 Uhr hl. Messe
Samstags: 09:00 Uhr hl. Messe

Gottesdienste in der Pfarrei Veitsaurach
Sonntags:  10:00 Uhr hl. Messe am 1. und 3. Sonntag im Monat
 08:30 Uhr hl. Messe am 2. und 4. (u. ggf.  5.) 
 Sonntag im Monat
Vorabendmesse:   Sa. vor dem 2. So. im Monat 18:00 Uhr in 
Barthelmesaurach (entfällt im Sept.)
Mittwochs: 18:30 Uhr hl. Messe
Freistags: 18:30 Uhr hl. Messe

Hl. Messe im Phönix-Haus
Donnerstag, 18.09., 15:00 Uhr
   
Eucharistische Anbetung 
Veitsaurach:  donnerstags nach der hl. Messe
Windsbach:  freitags nach der hl. Messe

Rosenkranzgebet
Veitsaurach:  mittwochs 18:00 Uhr
Windsbach:   donnerstags 17:30 Uhr

Beichtgelegenheiten
Veitsaurach:   Fr. vor dem 2. Sonntag im Monat, 17:00 Uhr
Windsbach:   Sa. vor dem 2. Sonntag im Monat, 16:00 Uhr
  (weitere Termine jederzeit nach persönlicher 
  Absprache möglich)

Bibelteilen
Windsbach:   jeweils 2. Di. im Monat 18:30 – 19:30 Uhr 
  (Pfarrheim St. Bonifatius)
Veitsaurach:  jeweils 4. Mi. im Monat 19:00 – 20:00 Uhr 
  (Pfarrheim St. Vitus)
    
Ministrantentreff en
Veitsaurach:   Sa., 13.09., Tagesfahrt zum Europapark in Rust
Windsbach:    Sa., 13.09., Tagesfahrt zum Europapark in Rust
  
Frauenbund Veitsaurach
Do., 18.09., 19:00 Uhr, Bürgersaal Wolframs-Eschenbach, im 
Rahmen der Bezirkstage: 
Vortrag „Leben und Arbeit im Gleichgewicht“, Ref. M. Blattnig

Sa., 20.09., Wallfahrt nach Velburg

Sa., 27.09., Dekanatswallfahrt nach Herrieden anlässlich des Hl. 
Jahres 2025 (Anmeldung beim Pfarramt)
  
Kath. Pfarramt , Ansbacher Str. 46, 91575 Windsbach

Tel.: 09871/318, Fax.: 09871/705043
e-Mail: windsbach@bistum-eichstaett.de

Bürozeiten: mittwochs 09:00 – 13:00 Uhr, donnerstags 15:00 – 18:00 Uhr

WindsArt – Kulturverein Windsbach
Nächste Veranstaltungen
Der Kulturausfl ug nach Coburg am 20.09.2025 ist 
bereits ausverkauft. Für WeinArt am 18.10.2025 gibt 
es nur noch wenige Restplätze. Bitte bei Interesse 
beim Kulturverein anfragen.

Sonat Vox – 13.12.2025 – Stadtkirche St. Margareta
Am 13. Dezember lädt das Vokalensemble Sonat Vox unter der 
Leitung von Justus Merkel zu einem festlichen Weihnachtskonzert 
in die Stadtkirche Windsbach ein. In gemischter Besetzung prä-
sentiert das Ensemble ein vielseitiges A-cappella-Programm, das 
klassische Weihnachtsmusik mit stimmungsvollen Chorwerken 
aus verschiedenen Epochen verbindet.
Die vokalen Werke werden dabei eingerahmt von ausgewählten 
instrumentalen Beiträgen zweier Musiker aus dem Sonat-Vox-
Netzwerk. In diesem Wechselspiel zwischen Chor und Instrumen-
talisten entsteht ein abwechslungsreiches und atmosphärisches 
Konzerterlebnis, das zur Ruhe kommen lässt und musikalisch auf 
das Weihnachtsfest einstimmt.
Für Sonat Vox hat dieses Konzert eine besondere Bedeutung: Vie-
le der Ensemblemitglieder waren früher Teil des Windsbacher Kna-
benchors – eine Rückkehr an den Ort ihrer musikalischen Wurzeln.

Datum: Samstag, 13.12.2025
Zeit: 19:00 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr) 
Ort: Stadtkirche St. Margareta Windsbach, Kirchplatz 1
Eintritt: VVK 25 €/22 € *) AK 28 €/25 € *)
 *) Ermäßigung für Mitglieder WindsArt, Kinder, 
 Jugendliche, Studenten und Schwerbehinderte 
 (mit Nachweis)
Datum: Sonntag, 11.01.2026

Veranstaltungen in und um Windsbach

Veranstaltungen melden
Mit dem Online-Formular können Sie bequem 

und einfach Ihre Veranstaltungen melden. Nach 
Prüfung der Daten werden diese auf der Home-

page, im Amts- und Mitteilungsblatt sowie in der 

Bürger-App der Stadt Windsbach veröff entlicht.

Bauernmarkt in Windsbach
Jeden zweiten Donnerstag von jeweils 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr an 
der Rathauspassage in der Windsbacher Innenstadt.! 

Kommende Termine auf einen Blick:
11. September  
25. September  
09. Oktober             
23. Oktober

06. November
20. November
04. Dezember
18. Dezember
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Neujahrskonzert mit David Lugert – 11.01.2026 – Stadthalle 
 
Mit seinem neuen Soloprogramm „Töne, 
Thesen, Temperamente“ bringt David 
Lugert (Frontmann des gefeierten Vo-
cal-Ensembles Viva Voce) eine beein-
druckende Mischung aus stimmlicher 
Bandbreite, musikalischer Vielfalt und 
natürlichem Charme auf die Bühne.  
Ein Abend voller Überraschungen, an 
dem mitreißende Emotionen garantiert 
sind: Auch dank seiner hervorragen-
den Mitstreiter Michael Leipold (Klavier, 
Ebass) und Franz Dietlein (Gitarre).David Lugert hat sich als Mitbegrün-
der und Frontmann von Viva Voce hat er sich einen Namen gemacht.  
Besonders durch die unvergesslichen Auftritte bei der beliebten BR-
Sendung „Fastnacht in Franken“ hat er sich mit seinen San-
geskollegen in die Herzen eines Millionenpublikums gesungen 
und gehört mittlerweile zum festen Ensemble der Kult-Sendung. 
Seit 3 Jahren erobert er nun auch als Solokünstler die Bühne:
„Töne, Thesen, Temperamente“ – dieser Titel ist Programm: 
Lugert zeigt hier einmal mehr seine stimmliche Bandbreite, die es ihm 
ermöglicht den Abend facettenreich, kurzweilig, tief berührend und 
im nächsten Moment wieder augenzwinkernd charmant zu gestalten. 
Von gefühlvollen selbstkomponierten Balladen die unter die Haut 
gehen, über Geschichten aus seiner 20-jährigen Bühnenlauf-
bahn, bis hin zu temperamentvollen Songs von Queen bis Sinatra. 

Zeit:	 18:00 Uhr (Einlass: 17:00 Uhr)  
Ort:	 Stadthalle Windsbach, Jahnring 1 
Eintritt:	 VVK 26 €/23 € *) AK 29 €/26 € *) 
	 *) Ermäßigung für Mitglieder WindsArt, Kinder, 	
	 Jugendliche, Studenten und Schwerbehinderte 
	 (mit Nachweis) 

Kartenvorverkauf 
Fries Haushaltswaren, Heinrich-Brandt-Str. 10, Windsbach  
Änderungsschneiderei Steinbrecher, In der Passage, Heilsbron-
ner Str. 2, Neuendettelsau  
Buchhandlung am Turm, Hauptstr. 29, Heilsbronn 
karten.windsart@gmx.de 
WindsArt-Telefon: 0157/56 20 04 47 auch per Whatsapp möglich 
oder über unser Online-Bestellformular auf unsere Homepage 
www.windsart.de

Er nimmt sein Publikum mit und versteht es wie weni-
ge die Zuschauer zum Lachen wie zum Weinen zu bringen.  
In „Töne, Thesen, Temperamente“ wird mitreißende Unterhaltung 
auf höchstem Niveau geboten.

Die Konzerte von CLASSIC BRASS sind eine besondere Gelegen-
heit, die eindrucksvolle Klangwelt des Ensembles live zu erleben. 
Jeder Auftritt ist ein musikalisches Highlight, das das Publikum mit 
einer gelungenen Mischung aus Virtuosität und Charme begeistert.

Karten zu € 18,- / Schüler und Studenten zu € 12,- (Kinder bis 12 
J. frei) bei:
Freimund-Buchhandlung, Neuendettelsau, Hauptstraße 2,
Tel. 09874-6899590
Die Oase, Heilsbronn, Fürther Straße 40, Tel. 09872-5763
Textilhaus Rühl OHG, Windsbach, Retzendorfer Str. 8, Tel. 09871-364
FLZ-Ticketshop, Ansbach, Nürnberger Str. 9-17, Tel. 0981-9500-333
Ticketservice im Brückencenter, Ansbach, Residenzstraße 2-6,
Tel. 0981-85066
Lottoservice „Lottemann“ im Retti-Center, Ansbach, Rettistraße 3,
Tel. 0981-86693
Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung, Roth, Allee 2-4, Tel. 09171-97030
Buchhandlung Fischer, Gunzenhausen, Hensoltstr. 35, Tel. 09831-2380
Schwabacher Tagblatt, Schwabach, Spitalberg 3, Tel. 09122-93800
sowie in allen ReserviX-Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de
Restkarten zzgl. € 2,- ab 16:00 Uhr an der Abendkasse

Classic Brass - Jürgen Gröblehner
Jürgen Gröblehner - Schleifweg 27 - 91564 Neuendettelsau 
Mobil: 0171-5041821
Email: juergen.groeblehner@classicbrass.de
Website: www.classicbrass.de

CLASSIC BRASS - Hochkarätiges Blechblä-
serensemble begeistert mit virtuosem Spiel 
und einzigartigem Klang

91564 Neuendettelsau | St. Laurentiuskirche
Wilhelm-Löhe-Str. 16

So., 5. Oktober 2025, 17:00 Uhr
»Brilliant Sound«

Bereits zum fünften Mal gastiert CLASSIC BRASS am Sonntag, 
05.10.2025, 17:00 Uhr in der St. Laurentiuskirche in Neuendettel-
sau. Das Blechbläserensemble zählt zu den gefragtesten Formati-
onen seines Genres und fasziniert Musikliebhaber auf der ganzen 
Welt mit seinem unverwechselbaren Klang und seiner musikalischen 
Vielfalt. Unter der Leitung von Jürgen Gröblehner vereinen die fünf 
herausragenden Musiker in ihrem Spiel technische Meisterschaft mit 
Leidenschaft und Spielfreude.

CLASSIC BRASS steht für ein abwechslungsreiches Repertoire, das 
von majestätischen Barockwerken über berühmte Klassiker bis hin 
zu modernen Hits reicht – jedes Stück wird auf höchstem Niveau und 
mit einer persönlichen Note interpretiert. In ihren Konzerten präsen-
tieren die Musiker ein fein abgestimmtes Zusammenspiel, das tief be-
rührt und das Publikum zum Staunen bringt. Die musikalische Reise 
reicht von kraftvoller, festlicher Musik bis zu zarten, klangvollen Ar-
rangements, die die Vielseitigkeit und das große Ausdrucksspektrum 
des Ensembles unterstreichen.

Durch das präzise und harmonische Zusammenspiel von Trompeten, 
Horn, Posaune und Tuba schafft CLASSIC BRASS ein Klangbild, das 
in seiner Tiefe und Intensität einzigartig ist. In Kirchen, Konzerthäu-
sern und Open-Air-Arenen wissen die Musiker stets, die Räume mit 
ihrem brillanten Blechbläserklang zu füllen und dem Publikum un-
vergessliche Konzerterlebnisse zu bescheren. So kamen in den über 
15 Jahren seines Bestehens weit über 1.000 gut besuchte Konzerte 
sowie 10 CD- und 3 DVD-Produktionen zusammen, welche den Be-
kanntheitsgrad des Quintetts weiterwachsen ließen. In der Konzert-
pause können CDs und DVDs erworben werden.
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www.windsbach.de
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www.blumen-schwarz.de

 
 

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag

9 - 17 Uhr
Samstag 9 - 17 Uhr

Rutzendorf 28•Sachsen b.Ansbach•09827 6817

Viele Pflanzen auch
zum Versand

in unserem Webshop.

24h täglich
mit Selbstbedienungs-

kasse geöffnet

Sommer=100%
100% Öffnungszeit: keine Betriebsferien

100% Schnittblumenauswahl: Im Sommer viele Schnittblumen aus eigener Gärtnerei und der Region
100% Gärtnerei: Stauden, Gehölze, Zimmerpflanzen,
Orchideen, blühende Saisonpflanzen, Schnittblumen. 

100% 24/7: Jederzeit einkaufen (Schnittblumen, Pflanzen ...) oder bestellen über unseren Webshop

100% "Schwarz"arbeit: Floristik, Grabpflege,
Gärtnerei - immer finden Sie bei uns grüne Fachleute

100% Regional: Engagement vor Ort, Ausbildung zum
Gärtner und Florist, Produktion in der Region und 
vieles mehr.

Traueranzeigen

Bürger-App
Mit den Vereinsnews immer auf dem Laufenden bleiben
In Windsbach und den Ortsteilen sind über 60 Vereine und Ver-
bände aktiv. Das Angebot ist dabei ziemlich vielseitig: Es reicht von 
bürgerschaftlichem Engagement über Kultur bis zum klassischen 
Sportverein. Um das Gemeinschaftsleben in Windsbach weiter zu 
stärken, bietet die Bürger-App eine tolle Plattform, um die Vereins-
aktivitäten noch sichtbarer zu machen. Vereinsvorsitzende können 
alle wichtigen Neuigkeiten in der Rubrik „News der Vereine/Verbän-
de“ teilen und somit noch mehr Bürger:innen erreichen. Es ist die 
perfekte Gelegenheit, wichtige Aktivitäten zu präsentieren, Mitglie-
der zu informieren und sogar neue Unterstützer:innen zu gewinnen.














